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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
. Griinde und Ziele des Vorschlags

Eines der Hauptziele der Union ist die Forderung einer harmonischen Gesamtentwicklung.
Daher entwickelt und verfolgt sie MaBBnahmen zur Stirkung ihres wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalts. Insbesondere zielt die Union darauf ab, das
Entwicklungsgefille zwischen den verschiedenen Regionen und den Riickstand der am
stirksten benachteiligten Gebiete zu verringern (Artikel 174 des Vertrags {iiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union (im Folgenden ,,AEUV®); dabei ,gilt besondere
Aufmerksamkeit (...) den Grenz-(...)regionen®. In der Europdischen Union (EU) und ihren
unmittelbaren Nachbarldndern in der Européischen Freihandelsassoziation (EFTA) gibt es 40
Binnengrenzen.

Seit 1990 werden mit Interreg-Mitteln! Programme zur grenziibergreifenden Zusammenarbeit
in den EU-Grenzregionen, einschlieBlich derjenigen an Grenzen zu EFTA-Landern,
unterstiitzt. Tausende von Projekten und Initiativen wurden finanziert, die zu einer besseren
europdischen Integration beigetragen haben. Zu den wichtigsten Errungenschaften der
Interreg-Programme  zéhlen: stirkeres Vertrauen, groBere Konnektivitit, verbesserter
Umweltschutz, bessere Gesundheit und Wirtschaftswachstum. Im Rechtsrahmen 2014-2020
konnte der Europidische Fonds fiir regionale Entwicklung (im Folgenden ,,EFRE*) im Rahmen
von Interreg-Programmen Projekte unterstiitzen zur ,,Verbesserung der institutionellen
Kapazititen von 6ffentlichen Behorden und Interessentrigern und der effizienten 6ffentlichen
Verwaltung durch Férderung der Zusammenarbeit in Rechts- und Verwaltungsfragen und der
Zusammenarbeit zwischen Biirgern und Institutionen*?. Seit seiner Griindung hat Interreg
auch die Vollendung des Binnenmarktes unterstiitzt.’ In den vergangenen Jahrzehnten hat der
europédische Integrationsprozess dazu beigetragen, dass Regionen an den Binnengrenzen sich
von zumeist abgelegenen Gebieten hin zu Gegenden gewandelt haben, die Wachstum und
Chancen bieten. Die Schaffung des Binnenmarktes 1992 kurbelte die Produktivitit der EU
deutlich an und fiihrte zu niedrigeren Kosten, da die Zollformalititen abgeschaftt, die
technischen Vorgaben angeglichen oder gegenseitig anerkannt und die Preise
wettbewerbsbedingt gesenkt wurden — der Handel innerhalb der EU stieg in zehn Jahren um
15 % an; aullerdem wurden zusitzliches Wachstum sowie rund 2,5 Millionen neue
Arbeitsplétze geschaffen.

Die auch als Interreg bekannte Européische territoriale Zusammenarbeit (,,ETZ®) ist eines der beiden

Ziele der Kohéasionspolitik und bildet den Rahmen, in dem nationale, regionale und lokale Akteure aus

den einzelnen Mitgliedstaaten gemeinsame MaBnahmen durchfithren und sich iiber politische

Vorgehensweisen austauschen konnen. Das {iibergeordnete Ziel der ETZ besteht darin, eine

harmonische wirtschaftliche, soziale und territoriale Entwicklung der Union als Ganzes zu fordern.

Interreg umfasst drei Bereiche der Zusammenarbeit: grenziibergreifend (Interreg A), transnational

(Interreg B) und interregional (Interreg C). Bisher gab es fiinf Interreg-Programmplanungszeitrdume:

Interreg I (1990-1993), Interreg II (1994-1999), Interreg III (2000-2006), Interreg IV (2007-2013) und

Interreg V (2014-2020).

2 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europiischen
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur Unterstiitzung
des Ziels ,,Europédische territoriale Zusammenarbeit® aus dem Europidischen Fonds fiir regionale
Entwicklung (EFRE) (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 259).

3 Ziffern 3 und 13 der Mitteilung C(90) 1562/3 an die Mitgliedstaaten zur Festlegung von Leitlinien fiir

die von ihnen im Rahmen einer Gemeinschaftsinitiative fiir Grenzgebiete aufzustellenden

operationellen Programme (Interreg) (ABIL. C 215 vom 30.8.1990, S. 4).
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In der grenziiberschreitenden Uberpriifung ,,Cross-border Review**, die linger als zwei Jahre
dauerte, hat die Kommission jedoch Belege dafiir zusammengetragen, dass die Grenzregionen
in einem Mitgliedstaat in der Regel wirtschaftlich weniger gut funktionieren als andere
Regionen. AuBlerdem ist dort der Zugang zu Offentlichen Diensten wie Krankenhidusern und
Universititen® im GroBen und Ganzen schlechter. Das Lavieren zwischen verschiedenen
Verwaltungs- und Rechtssystemen ist oft immer noch komplex und kostspielig. Die
Menschen, Unternehmen, Behorden und nichtstaatliche Organisationen haben der
Kommission ihre zuweilen negativen Erfahrungen mit der Interaktion iiber Binnengrenzen
hinweg mitgeteilt. Infolgedessen verabschiedete die Kommission ihre Mitteilung ,,Férderung
von Wachstum und Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen“® (im folgenden ,Mitteilung
iiber Grenzregionen®). Darin wird dargelegt, wie die EU und ihre Mitgliedstaaten dafiir
sorgen konnen, dass die grenziibergreifende Interaktion weniger komplex, langwierig und
teuer ist, und wie sie die Zusammenlegung von Dienstleistungen an den Binnengrenzen
fordern konnen. Es wird beleuchtet, welche Verbesserungen notwendig sind, damit die Biirger
und Unternehmen in Grenzregionen die Moglichkeiten auf beiden Seiten der Grenze auch
vollumféinglich nutzen kénnen. In der Mitteilung wird ein Aktionsplan mit zehn Punkten
vorgeschlagen. In einem Punkt geht es insbesondere um die Beseitigung von rechtlichen und
administrativen Hindernissen in Grenzregionen.’

Es kann daher davon ausgegangen werden, dass rechtliche Hindernisse (vor allem in den
Bereichen Gesundheitsversorgung, Arbeitsrecht, Steuern, Wirtschaftsforderung) und
Hindernisse im Zusammenhang mit Unterschieden in den Verwaltungskulturen und den
nationalen Rechtsrahmen nur schwer von den Programmen alleine iiberwunden werden
kénnen  (da  die  erforderlichen  Entscheidungen  iiber  Programm-  und
Projektverwaltungsstrukturen hinausgehen). Auf zwischenstaatlicher, regionaler und lokaler
Ebene gibt es bereits wirksame Mechanismen fiir die grenziibergreifende Zusammenarbeit.®

Eine der in Punkt 9 der Mitteilung {liber Grenzregionen genannten spezifischen MaBBnahmen
bezieht sich auf eine Initiative unter luxemburgischem Vorsitz im Jahr 2015: Einige
Mitgliedstaaten erwédgen derzeit den Mehrwert eines neuen Instruments, das es — auf
freiwilliger Basis und in Absprache mit den zustdndigen Behdrden — ermdglichen wiirde, die
Vorschriften eines Mitgliedstaats im Nachbarmitgliedstaat anzuwenden. Dies wiirde fiir
zeitlich begrenzte spezifische Projekte oder Mafnahmen gelten, die in einer Grenzregion
durchgefiihrt werden und von den lokalen und/oder regionalen Behorden ins Leben gerufen
wurden.’ Die Kommission verfolgte diese Arbeiten aufmerksam, stimmt dem Konzept zu und
schldgt daher einen freiwilligen Mechanismus zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse in
Grenzregionen vor.

Siehe: http://ec.europa.eu/regional policy/en/policy/cooperation/european-territorial/cross-border/review/.
»lerritories with specific geographical features”, Europdische Kommission, GD REGIO (2009),
Working Paper 02/2009: http://ec.europa.eu/regional policy/en/information/publications/working-
papers/2009/territories-with-specific-geographical-features.

Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europidische Parlament — Stirkung von Wachstum und
Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen (COM(2017) 534 final vom 20.9.2017).

Ein grenzbezogenes Hindernis bezeichnet in der vorliegenden Mitteilung nicht nur eine Einschrinkung
der Freiziigigkeit, wie vom Europiischen Gerichtshof festgelegt, sondern ein Gesetz, eine Regelung
oder eine Verwaltungspraxis, die der Ausschopfung des Potenzials einer Grenzregion, iiber die Grenze
hinweg tétig zu werden, entgegensteht.

8 Néheres dazu in SWD (2017) 307 final, Punkt 3.1, S. 24, 25, 32, 36 und 48.

Input-Papier fiir die informelle Ministertagung zum territorialen Zusammenhalt unter luxemburgischer
Prisidentschaft, siehe: http://www.amenagement-territoire.public.lu/fr/eu-presidency/Informal-
Ministerial-Meetings-on-Territorial-Cohesion-and-Urban-Policy-_26-27-November-2015_-
Luxembourg-City_.html#; siche auch SWD (2017) 307 final, Punkt 3.9, S. 49 und 50.
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Einzelheiten zu diesem Vorschlag finden sich in Abschnitt 5.

. Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Politikbereich

Als wichtigstes Finanzierungsinstrument der Kohisionspolitik unterstiitzt Interreg Programme
der grenziibergreifenden Zusammenarbeit in den EU-Grenzregionen, einschlieBlich der
Programme mit Nachbarldndern der EFTA. Allerdings schneiden Grenzregionen, wie in der
Mitteilung liber Grenzregionen dargelegt, im Allgemeinen wirtschaftlich weniger gut ab als
andere Regionen eines Mitgliedstaats. Daher werden MafBinahmen gebraucht, die iiber die
europdischen Fordermittel hinausgehen, die aber zusitzliche EU-Mittel in den Grenzregionen
erginzen, denn diese anhaltenden Schwierigkeiten konnen nicht alleine durch Finanzierungs-
und Investitionsmafnahmen wie z. B. iiber Interreg behoben werden.

Ein Mechanismus zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse in den Grenzregionen ist daher
eine notwendige Erginzung sowohl der finanziellen Unterstiitzung im Rahmen von Interreg
als auch der Unterstiitzung von Einrichtungen wie der Europdischen Verbiinde fiir territoriale
Zusammenarbeit'’, da diese Gruppierungen keine legislativen Befugnisse erhalten, um
rechtliche Hindernisse zu iiberwinden.!!

o Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Wie oben dargelegt, unterstiitzen sich die Kohésionspolitik und der Binnenmarkt gegenseitig.
Der im Rahmen dieser Verordnung einzurichtende Mechanismus wiirde zur Verwirklichung
der Ziele der Mitteilung iiber Grenzregionen beitragen und ermoglichen, dass das bislang
wegen der unterschiedlichen Rechtssysteme teilweise nicht genutzte Potenzial der
Grenzregionen besser ausgeschopft werden kann. In einer kiirzlich von der Kommission in
Auftrag gegebenen Studie'? iiber Auswirkungen der grenzbedingten Hindernisse auf BIP und
Beschiftigung in Grenzregionen an Binnengrenzen wird geschitzt, dass das BIP der
Grenzregionen um 2 % steigen wiirde, wenn nur 20 % der bestehenden Hindernisse beseitigt
wiirden. Ein Mechanismus zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse in den Grenzregionen ist
daher auch eine notwendige Ergdnzung zum Funktionieren des Binnenmarkts, einem
Kernziel der Union (Artikel 3 EUV und Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b AEUV).!?

Die in diesem Vorschlag enthaltenen Bestimmungen iiber den Rechtsschutz von Personen mit
Wohnsitz in einer Grenzregion, die sich durch Handlungen oder Unterlassungen im
Zusammenhang mit der Anwendung des Mechanismus durch die Behdrden in ihren Rechten
verletzt fithlen, betreffen vorwiegend das Verwaltungs- oder das Offentliche Recht und
beriihren nicht das geltende EU-Recht zur Beilegung von Rechtskollisionen'®, da dieses nur

10 Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 iiber den
Européischen Verbund fiir territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) (ABL L 210 vom 31.7.2006, S. 19).
1 Siehe Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006.
Politecnico di Milano (2017), ,,Quantification of the effects of legal and administrative border obstacles
in land border regions®; siche COM (2017) 534 final, S. 6. Weitere Einzelheiten sind dem Begleitpapier
SWD (2017 307 final, Punkt 2.2, S. 20-22, zu entnehmen.
Siehe auch die 9. Erwdgung der Prdambel des Vertrags iiber die Europdische Union (Hervorhebung
hinzugefiigt): ,,IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts
sowie der Stirkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt ihrer Volker unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung zu
fordern und Politiken zu verfolgen, die gewihrleisten, dass Fortschritte bei der wirtschaftlichen
Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten einhergehen, ...*.
14 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012
iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen (ABI. L 351 vom 20.12.2012, S. 1) (Briissel-I-Neufassung).
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 iiber die Zustindigkeit und die
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das Zivilrecht betrifft. Diese Verordnung lésst ein solches Recht unberiihrt (das EU-Recht
kann auf Streitigkeiten liber vertragliche oder auflervertragliche Angelegenheiten anwendbar
sein).

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Nach Artikel 175 Absatz3 AEUV konnen spezifische Aktionen auflerhalb der in Absatz 1
jenes Artikels angefiihrten Fonds beschlossen werden, um das im AEUV niedergelegte Ziel
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu verwirklichen. Die harmonische
Entwicklung des gesamten Gebiets der Gemeinschaft und die Stirkung des wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalts bedingen eine Intensivierung der territorialen
Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, MaBnahmen zur Verbesserung der
Durchfiihrungsbedingungen fiir Malnahmen der territorialen Zusammenarbeit zu treffen.

o Subsidiaritit

Die Voraussetzungen fiir die territoriale Zusammenarbeit sollten gemédfl dem in Artikel 5
Absatz 3 des Vertrags tiber die Europdische Union (,,EUV*) verankerten Subsidiaritétsprinzip
geschaffen werden. Die Mitgliedstaaten haben individuelle, bilaterale und sogar multilaterale
Initiativen zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse an den Grenzen eingeleitet. Allerdings
existieren derartige Mechanismen nicht in allen Mitgliedstaaten oder nicht fiir alle Grenzen
eines bestimmten Mitgliedstaats. Die auf Unionsebene vorhandenen
Finanzierungsinstrumente (hauptsédchlich Interreg) und rechtlichen Instrumente (hauptséchlich
EVTZ) waren bisher nicht ausreichend, um rechtliche Hindernisse an Grenzen in der
gesamten Union zu iiberwinden. Die Ziele der vorgeschlagenen Maflnahme konnen daher auf
zentraler, regionaler oder lokaler Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden, sondern sind vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der Mallnahme auf
Unionsebene besser zu verwirklichen. Daher ist eine Maflnahme des Unionsgesetzgebers
erforderlich.

VerhiltnismaBigkeit

Gemail dem in Artikel 5 Absatz 4 verankerten Grundsatz der VerhdltnisméBigkeit sollten die
MaBnahmen der EU inhaltlich und formal nicht {iber das zur Erreichung der Ziele der
Vertrdge erforderliche MalB3 hinausgehen. Der Riickgriff auf den mit dieser Verordnung
eingerichteten spezifischen Mechanismus ist freiwillig. Ein Mitgliedstaat kann entscheiden,
an einer bestimmten Grenze mit einem oder mehreren Nachbarmitgliedstaaten rechtliche
Hindernisse in einer bestimmten grenziibergreifenden Region weiterhin durch wirksame
Mechanismen zu iiberwinden, die er bereits auf nationaler Ebene eingerichtet hat, oder die er
formal oder informell zusammen mit einem oder mehreren Nachbarmitgliedstaaten
eingerichtet hat. In diesem Fall muss er den im Rahmen dieser Verordnung eingerichteten
Mechanismus nicht anwenden. Gleichermaflen kann ein Mitgliedstaat beschliefen, sich an
einer bestimmten Grenze mit einem oder mehreren benachbarten Mitgliedstaaten an einem
bestehenden wirksamen Mechanismus zu beteiligen, der formell oder informell von einem

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die
elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (ABIL. L 338 vom
23.12.2003, S. 1) (Briissel-II); Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 17. Juni 2008 iiber das auf vertragliche Schuldverhéltnisse anzuwendende Recht (ABI.
L 177 vom 4.7.2008, S. 6) (Rom-I) und Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europiischen Parlaments
und des Rates vom 11. Juli 2007 iiber das auf auBervertragliche Schuldverhédltnisse anzuwendende
Recht (Rom II) ( ABIL L 199 vom 31.7.2007, S. 40).
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oder mehreren Nachbarmitgliedstaaten eingerichtet wurde. Sofern dieser Mechanismus eine
Beteiligung zulésst, kann er davon absehen, den im Rahmen dieser Verordnung eingerichteten
Mechanismus anzuwenden. Diese Verordnung geht daher nicht {iber das Mal3 hinaus, das fiir
die Erreichung ihrer Ziele in diesen grenziibergreifenden Regionen erforderlich ist, fiir die die
Mitgliedstaaten noch nicht iiber effiziente Mechanismen zur Uberwindung der vorhandenen
rechtlichen Hindernisse verfligen.

o Wahl des Instruments

Wie in Abschnitt 1 dargelegt, haben die Mitgliedstaaten individuelle, bilaterale und sogar
multilaterale Initiativen zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse an den Grenzen eingeleitet.

Eine Verordnung erlegt den Mitgliedstaaten die Verpflichtung auf, fir jede Grenze mit einem
benachbarten Mitgliedstaat einen Mechanismus zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse in
einer gemeinsamen grenziibergreifenden Region einzurichten, erlaubt aber gleichzeitig die
Anwendung anderer wirksamer Mechanismen.

Eine Empfehlung wire nicht das wirksamste Instrument, da Empfehlungen nicht verbindlich
sind (siehe Artikel 288 Absatz 5 AEUV).

Eine Richtlinie wire auch nicht das wirksamste Instrument, da sie fiir jeden Mitgliedstaat, an
den sie gerichtet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels zwar verbindlich ist, aber es den
innerstaatlichen Stellen {iberldsst, Form und Mittel zu wéhlen (siehe Artikel 288 Absatz 3
AEUV). Wie in Abschnitt 3.2 der Mitteilung iiber Grenzregionen dargelegt, kann die
Umsetzung einer EU-Richtlinie in zwei benachbarten Mitgliedstaaten zwei unterschiedliche
Systeme schaffen, die dann entlang der Binnengrenzen zusammentreffen. Dies kann zu
Komplexitdt — und manchmal sogar zu Rechtsunsicherheit — sowie zu einem Anstieg der
Kosten fiihren.!> Der vorliegende Vorschlag betrifft einen Mechanismus zur Einfiihrung einer
Methode auf EU-Ebene, da nur wenige Mitgliedstaaten eine andere Methode eingefiihrt
haben. Eine Richtlinie kdnnte daher neue Divergenzen in den Grenzregionen schaffen.

3. ERGEBNISSE DER RUCKBLICKENDEN EVALUIERUNGEN, DER
KONSULTATIONEN DER INTERESSENTRAGER UND DER
FOLGENABSCHATZUNGEN, GRUNDRECHTE

. Riickblickende Evaluierungen/Eignungspriifungen bestehender
Rechtsvorschriften

Entfillt: neue Rechtsvorschriften

. Konsultation der Interessentriger

Das Konzept fiir eine grenziibergreifende Politik geht zundchst auf die Arbeit des
luxemburgischen Ratsvorsitzes 2015 zuriick, die zur Einsetzung einer informellen
Arbeitsgruppe von Mitgliedstaaten gefiihrt hat, die seither regelmiBig zusammengetreten ist.
Die informelle Arbeitsgruppe hat Moglichkeiten gepriift, um die Bewiltigung fortgesetzter
grenzbedingter Hindernisse zu erleichtern, insbesondere bei der Durchfiihrung
grenziibergreifender Projekte. Die Idee, Vorschriften (Gesetze, Regelungen, Normen) eines

15 Die Richtlinie 2014/24/EU des Europédischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 iiber die
offentliche Auftragsvergabe z. B. sieht in 19 Féllen Mindeststandards vor, z. B. bei der Festlegung
bestimmter Fristen. Somit besteht 19-mal die Moglichkeit, dass sich die grenziibergreifende 6ffentliche
Auftragsvergabe als besonders schwierig erweisen kann, da die einen Mitgliedstaaten lingere Fristen
vorgeben als die anderen.
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Mitgliedstaats jenseits der Grenze im benachbarten Mitgliedstaat anzuwenden, wurde von
dieser Gruppe formuliert. Auf den Sitzungen dieser Gruppe sind in der Regel zwischen
10und 15 Mitgliedstaaten vertreten. Ebenfalls aktiv waren Zusammenschliisse von
Mitgliedstaaten, insbesondere die Benelux-Union und der Nordische Ministerrat.

Andere Interessentrdger, insbesondere Grenzregionen und Institutionen, haben seit geraumer
Zeit ein solches Instrument gefordert. Besonders deutlich war dies bei der von der GD REGIO
zwischen 2015 und 2017 durchgefiihrten Cross-Border Review. Im Zuge dieser Uberpriifung
fand eine Offentliche Konsultation in allen Amtssprachen der EU statt, zu der {iber
620 Antworten eingingen. In Bezug auf die Frage der potenziellen Ldsung von
Grenzangelegenheiten forderten mehrere Befragte die Kommission ausdriicklich auf, sich um
mehr Flexibilitdt bei der Umsetzung der nationalen/regionalen Rechtsvorschriften in den
Grenzregionen zu bemiihen. Die Idee, eine Grenzregion von nationalen Rechtsvorschriften
»ZUu befreien oder diese an die Grenzbedingungen anzupassen, wurde mehrfach
vorgeschlagen.

Schlieflich werden der Vorschlag zur Entwicklung eines solchen Instruments in den
Stellungnahmen des Ausschusses der Regionen und des Europdischen Parlaments zur
Mitteilung ,,Forderung von Wachstum und Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen®
ausdriicklich befiirwortet. Beide Stellungnahmen werden im Sommer 2018 angenommen.

. Folgenabschitzung

Die Wirkung und der europdische Mehrwert der Interreg-Programme sind allgemein
anerkannt. In vielen Féllen jedoch sind grenziiberschreitende Hindernisse (vor allem in Bezug
auf  Gesundheitsversorgung, Arbeitsrecht, lokale Offentlicher =~ Nahverkehr und
Wirtschaftsforderung) auf Unterschiede bei den Verwaltungsverfahren und den nationalen
Rechtsrahmen zuriickzufiihren. Diese konnen nur schwer von den Programmen alleine
iberwunden werden, da Entscheidungen iiber die Programmstrukturen hinaus getroffen
werden miissen.

Um dies zu erreichen, priiften der luxemburgische Ratsvorsitz und mehrere Mitgliedstaaten
2015 die Verwendung der Vorschriften eines Mitgliedstaats in einem benachbarten
Mitgliedstaat. Die Kommission schldgt vor, solche Losungen mit einem ,,Standard-
Rechtsinstrument zu erleichtern.

Es gibt zwei Moglichkeiten: eine Europdische grenziibergreifende Verpflichtung
(,,Verpflichtung®) (die unmittelbar eine Ausnahme von den normalen Vorschriften
ermoglicht) oder eine Europdische grenziibergreifende Erkldrung (,,Erkldrung®) (die
Unterzeichner verpflichten sich formlich zur Anderung der normalen Vorschriften). Der
Mechanismus wird:

. freiwillig bleiben: Die Mitgliedstaaten konnen sich fiir diesen Mechanismus
entscheiden oder andere wirksame Mechanismen zur Uberwindung rechtlicher
Hindernisse in Grenzregionen anwenden;

. den Schwerpunkt auf die Landgrenzen innerhalb der EU legen, aber den
Mitgliedstaaten die Moglichkeit geben, den Mechanismus auch auf die See- und
AuBengrenzen anzuwenden;

. gemeinsame Projekte flir Infrastrukturmafinahmen abdecken, die Auswirkungen auf
eine grenziibergreifende Region haben, oder auf Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse, die in einer grenziibergreifende Region erbracht werden,;

Wiirden 20 % der bestehenden rechtlichen und administrativen Hindernisse an den
Binnengrenzen angegangen, konnten die Grenzregionen ihr BIP um 2 % steigern. Die
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Verpflichtung trigt hierzu bei, indem sie einen kostenfreien Rechtsrahmen zur Senkung der
Kosten und zur Verkiirzung der Anlaufzeit bestimmter grenziiberschreitender Projekte
schafft.

Der Rahmen wiirde bei der Durchfithrung grenziibergreifender Projekte helfen, bestimmte
kostspielige komplexe Sachverhalte zu vereinfachen. Er ist jedoch keine Einheitslosung,
sondern rdumt den Mitgliedstaaten vielmehr die Moglichkeit ein, Losungen zu erarbeiten, die
dem regionalen Kontext am besten gerecht werden.

. Vereinfachung

Entfillt; neue Rechtsvorschriften

. Grundrechte

Nach Artikel 6 des Vertrags iiber die Europdische Union erkennt die Union die Rechte,
Freiheiten und Grundsitze an, die in der Charta der Grundrechte der Europdischen Union
niedergelegt sind; danach sind die Charta und die Vertrdage rechtlich gleichrangig. Dariiber
hinaus bilden die Grundrechte, wie sie in der Europdischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten gewéhrleistet sind und wie sie sich aus den
gemeinsamen Verfassungsiiberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, als allgemeine
Grundsitze Teil des Unionsrechts.

Dieser Vorschlag betrifft einen Rechtsmechanismus zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse
an Grenzen und richtet sich daher hauptsédchlich an die Behorden der Mitgliedstaaten. Den
Menschen diirften die vereinbarten Losungen zugutekommen. Die Uberwindung rechtlicher
Hindernisse im Rahmen dieses Vorschlags diirfte den Menschen in den Grenzregionen helfen,
thre Grundrechte wahrzunehmen. Dies betrifft insbesondere das Recht auf den Schutz
personenbezogener Daten (Artikel 8), das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur
beruflichen Ausbildung und Weiterbildung (Artikel 14), die Berufsfreiheit und das Recht zu
arbeiten (Artikel 15), insbesondere die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu
arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen, die unternehmerische
Freiheit (Artikel 16), die soziale Sicherheit und die soziale Unterstiitzung (Artikel 34), den
Gesundheitsschutz (Artikel 35) und den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse (Artikel 36).

Der Vorschlag erstreckt sich daher auch auf den wirksamen Rechtsschutz von Personen in
Grenzregionen.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Der vorliegende Vorschlag diirfte keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt haben,
da mit ihm ein Mechanismus und kein Finanzierungsinstrument eingerichtet werden soll.

Die Einbindung der innerhalb der Kommission geschaffenen Anlaufstelle ,,Grenze™ hat
ebenfalls keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt, da diese bereits eingerichtet
und eigenes Personal erhalten hat.
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5. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspliine sowie Uberwachungs-, Evaluierungs- und
Berichterstattungsmodalititen

Wie alle EU-Verordnungen, ist diese Verordnung in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Artikel 291 Absatz1 AEUV erméchtigt die
Mitgliedstaaten, alle zur Durchfiihrung der verbindlichen Rechtsakte der Union erforderlichen
MafBnahmen nach innerstaatlichem Recht zu ergreifen. Wie in Abschnitt 3.2 der Mitteilung
iber Grenzregionen dargelegt, verfiigen die Mitgliedstaaten selbst dann, wenn es européische
Rechtsvorschriften gibt, iiber ein gewisses Mall an Flexibilitdt und Ermessensspielraum bei
der Umsetzung dieser Rechtsvorschriften in ihre nationalen Systeme und in den detaillierten
Vorschriften fiir die Durchfilhrung von EU-Verordnungen. Wenn also zwei verschiedene
Systeme an einer Binnengrenze zusammentreffen, kann dies zu Schwierigkeiten — oder gar
rechtlicher Unsicherheit filhren — und die Kosten aufbldhen. Daher sind einheitliche
Bedingungen flir die Durchfiihrung der rechtsverbindlichen Rechtsakte der Union
erforderlich. Wie gemall Artikel 291 Absatz 2 AEUV mdglich, konnen der Kommission mit
der vorgeschlagenen Verordnung Durchfiihrungsbefugnisse iibertragen werden. Wie die
Methode zur Kontrolle der Anwendung anderer Rechtsinstrumente auf EU-Ebene'®,
beschrinkt sich dieser Vorschlag auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, der Kommission
ihre nationalen Umsetzungsvorschriften mitzuteilen, damit sie beurteilen kann, ob diese
Vorschriften die vorliegende Verordnung wirksam durchfiihren.

Um beurteilen zu konnen, ob der mit der vorgeschlagenen Verordnung eingefiihrte
Mechanismus sich als zusitzliches wirksames Instrument zur Uberwindung rechtlicher
Hindernisse in Grenzregionen erweist, sollte die Kommission im Einklang mit der Agenda fiir
eine bessere Rechtsetzung!” die bestehenden Rechtsvorschriften bewerten. Wie bei den EVTZ
wird daher vorgeschlagen, dass die Kommission innerhalb von fiinf Jahren nach Anwendung
der vorgeschlagenen Verordnung dem Europdischen Parlament, dem Rat und dem Ausschuss
der Regionen einen Bericht iiber die Anwendung der vorgeschlagenen Verordnung vorlegt, in
dem die Wirksamkeit, die Effizienz, die Relevanz, der europidische Mehrwert und der
Spielraum fiir Vereinfachungen anhand von Indikatoren bewertet werden.

. Ausfiihrliche Erliuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags

Kapitel I — Allsemeine Bestimmungen (Artikel 1 bis 7)

Titel 1 bezieht sich auf den Gegenstand und den Geltungsbereich der Verordnung,
Begriffsbestimmungen und Erlduterungen, die Wabhlfreiheit der Mitgliedstaaten zur
Anwendung des in diesem Vorschlag vorgesehenen Mechanismus, die nationalen und
regionalen grenziibergreifenden Koordinierungsstellen in den Mitgliedstaaten und eine
Koordinierungsstelle auf EU-Ebene.

Der Gegenstand (Artikel 1) ist ein Mechanismus, der in einem bestimmten Mitgliedstaat fiir
eine gemeinsame grenziibergreifende Region die rechtlichen Bestimmungen des benachbarten
Mitgliedstaats zur Anwendung bringen wiirde, wenn die Anwendung seines eigenen Rechts
ein rechtliches Hindernis fiir die Durchfiihrung eines gemeinsamen Projekts (das eine

16 Siehe Artikel 16 Absatz 1 Unterabsatz3 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006: ,.Der Mitgliedstaat
iibermittelt der Kommission alle Bestimmungen, die er nach Maflgabe dieses Artikels erlassen hat,
sowie die entsprechenden Anderungen.*.

Mitteilung der Kommission an das Europédische Parlament, den Européischen Rat und den Rat: Bessere
Ergebnisse fiir eine stirkere Union — COM(2016) 615 final vom 14.9.2016.
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InfrastrukturmaBBnahme oder eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
sein konnte) darstellen wiirde.

Der Mechanismus besteht im Abschluss einer Europdischen grenziibergreifenden
Verpflichtung (,,Verpflichtung®), die unmittelbar anwendbar ist, oder einer Europdischen
grenziibergreifenden Erklarung (,,Erklarung®), die ein weiteres Gesetzgebungsverfahren in
dem Mitgliedstaat erfordert.

Der Anwendungsbereich der vorgeschlagenen Verordnung (Artikel 2) betrifft gemeinsame
Grenzregionen an Landgrenzen. Auf der Grundlage der im Rahmen der Cross-Border Review
gesammelten Belege und wie in der Mitteilung tiber Grenzregionen dargelegt, sind rechtliche
Hindernisse vorwiegend fiir die an Landgrenzen interagierenden Personen spiirbar, weil sie
taglich oder wochentlich diese Grenzen fiir einen oder mehrere der folgenden Zwecke
iiberqueren: Arbeit, Lernen, Einkaufen oder Nutzung von Einrichtungen und Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse.

Artikel 3 enthilt die zur Durchfiihrung der vorgeschlagenen Verordnung erforderlichen
Begriffsbestimmungen sowie einige Erlduterungen, insbesondere in Bezug auf die
Mitgliedstaaten, die mehrere Gebietskdrperschaften mit Gesetzgebungsbefugnissen abdecken,
um zu gewihrleisten, dass alle relevanten Ebenen eines Mitgliedstaats gegebenenfalls
vorhandene rechtliche Hindernisse im Rahmen seiner Zustindigkeit &ndern kénnen.

Zur Wahrung des Subsidiarititsprinzips konnen sich die Mitgliedstaaten fiir den im Rahmen
der vorgeschlagenen Verordnung eingerichteten Mechanismus entscheiden, andere wirksame
Mechanismen zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse anwenden oder — fiir bestimmte
Grenzen — sich an anderen wirksamen Mechanismen beteiligen (Artikel 4). Die meisten
Mitgliedstaaten werden wahrscheinlich zunédchst Rechtsvorschriften erlassen miissen, um die
zustdndigen Behorden in die Lage zu versetzen, eine Verpflichtung abzuschlieBen, die dann
unmittelbar ermdglichen wiirde, dass der Mitgliedstaat Rechtsvorschriften des
Nachbarmitgliedstaats ,,iiber die Grenze bringt” und damit von seinen ,,normalerweise*
geltenden nationalen Vorschriften abweicht. Einige Mitgliedstaaten mogen ihren zustdndigen
Behorden nur gestatten, eine Erklarung zu unterzeichnen, in der sie sich verpflichten, von den
,,nhormalerweise” anwendbaren nationalen Vorschriften abzuweichen, indem ein férmlicher
Rechtsakt erlassen wird. Im Falle der unmittelbar anwendbaren Verpflichtung bleiben die
,hormalerweise* geltenden nationalen Vorschriften bestehen, aber die Verpflichtung schafft
eine Ausnahmeregelung. Im Falle der Erklirung werden die ,,normalerweise® geltenden
nationalen Vorschriften formlich gedndert, um eine ausdriickliche Ausnahmeregelung zu
ermdglichen.

Die Mitgliedstaaten, die sich fiir den in der vorgeschlagenen Verordnung vorgesehenen
Mechanismus entscheiden, sind verpflichtet, eine nationale oder — im Fall von Bundesstaaten
— regionale grenziibergreifende Koordinierungsstellen einzurichten (Artikel 5). SchlieBlich
sind in Artikel 6 die Aufgaben der Koordinierungsstelle auf EU-Ebene aufgefiihrt, die in der
Mitteilung tiber Grenzregionen angekiindigt und bereits in der Generaldirektion
Regionalpolitik und Stadtentwicklung der Kommission eingerichtet wurde. Zur
Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung werden
der Kommission mit Artikel 7 in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011
des Europiischen Parlaments und des Rates'® Durchfiihrungsbefugnisse fiir die Festlegung

18 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABL. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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von Regeln fiir den Betrieb, den Datenschutz und das Modell iibertragen werden, das fiir die
Ubermittlung von Informationen iiber die Umsetzung und Nutzung des Mechanismus durch
die grenziibergreifenden Koordinierungsstellen zu verwenden ist. Die Datenbank muss den
Datenschutzbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europidischen Parlaments
und des Rates'® entsprechen.

Kapitel II — Verfahren fiir den Abschluss und die Unterzeichnung einer Verpflichtung
oder fiir die Unterzeichnung einer Erklarung (Artikel 8 bis 17)

Das Verfahren fiir den Abschluss einer Verpflichtung oder Erkldrung umfasst die
Ausarbeitung und Vorlage der von dem Initiator erstellten Initiativvorlage (Artikel 8 und 9),
eine Voranalyse durch den Mitgliedstaat, der aufgefordert ist, die Rechtsvorschriften des
benachbarten Mitgliedstaats ,,liber die Grenze zu bringen* (Artikel 10 und 11), die Abfassung
der abzuschlieBenden Verpflichtung oder Erkldrung (Artikel 12 bis 15) und schlieBlich den
Abschluss der Verpflichtung bzw. der Erkldrung und deren Unterzeichnung durch die
zustdndigen Behorden der beiden Mitgliedstaaten (Artikel 16 und 17).

Insbesondere wird in Artikel 8 festgelegt, wer ,,Initiator* sein kann: a) die offentliche oder
private Stelle, die fiir die Initiierung bzw. Initiierung und Durchfiihrung eines gemeinsamen
Projekts zustindig ist (z. B. das Unternechmen, das den offentlichen Verkehr in Straburg
organisiert, plant die Erweiterung einer Stralenstrecke iiber die Grenze bis zur deutschen
Stadt Kehl); oder b) eine oder mehrere lokale oder regionale Behorden, die in einer
bestimmten grenziibergreifenden Region anséssig sind oder dort hoheitliche Befugnisse
ausiiben (z.B. die Stadt StraBburg oder die interkommunale Struktur Straburg-
Eurométropole oder die Stadt Kehl); oder c) eine fiir die grenziibergreifende Zusammenarbeit
eingerichtete Stelle mit oder ohne eigene Rechtspersonlichkeit, die in einer bestimmten
grenziibergreifenden Region angesiedelt ist oder eine grenziibergreifende Region zumindest
teilweise abdeckt, einschlieBlich Europdische Verbiinde fiir territoriale Zusammenarbeit
gemidll der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006, Euroregionen, Euregios oder vergleichbare
Stellen (z.B. der EVTZ Strasbourg-Ortenau); oder d) eine im Auftrag von
grenziibergreifenden Regionen mit dem Ziel eingerichtete Organisation, die Interessen von
grenziibergreifenden Gebieten zu fordern und die Vernetzung der Akteure sowie den
Austausch von Erfahrungen zu vereinfachen, wie die Arbeitsgemeinschaft europdischer
Grenzregionen, die Mission Opérationnelle Transfrontaliere oder der Central European
Service for Cross-border Initiatives; oder e) mehrere der unter den Buchstaben a bis d
genannten Einrichtungen gemeinsam.

Der Initiator erstellt eine Initiativvorlage mit den in Artikel 9 aufgefiihrten Elementen. Die
Abweichung vom ,,normalerweise® geltenden nationalen Recht beschrénkt sich auf das strikte
Minimum sowohl in Bezug auf das erfasste Gebiet als auch auf die Dauer.

Die Hauptakteure in den Mitgliedstaaten fiir den Abschluss einer Verpflichtung oder
Erkldrung sind die jeweiligen nationalen oder regionalen grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen, die mit allen zustdndigen Behorden in ihrem eigenen Mitgliedstaat und
mit den entsprechenden Stellen im Nachbarmitgliedstaat Kontakt halten (Artikel 10 und 11).
Innerhalb einer bestimmten Frist muss die grenziibergreifende Koordinierungsstelle reagieren
und entscheiden, ob ein Verfahren eingeleitet werden soll, das zum Abschluss einer
Verpflichtung oder Erklarung fiihrt, ob das rechtliche Hindernis ,,real* ist und ob fiir eine oder

19 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABI. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).
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mehrere rechtliche Hindernisse bereits eine Losung gefunden wurde, die angewandt werden

konnte. Der Initiator kann aufgefordert werden, die Vorlage zu {iberarbeiten oder zu ergénzen
(Artikel 12).

Sobald die Initiativvorlage als vollstindig betrachtet wird, muss die grenziibergreifende
Koordinierungsstelle einen Entwurf der Verpflichtung oder Erklarung ausarbeiten und erneut
innerhalb einer bestimmten Frist eine Einigung mit dem anderen Mitgliedstaat {iber den Text
erzielen (Artikel 13 bis 15) und schlieBlich diese abschlieBen (Artikel 16 und 17). Die
unterzeichnete Verpflichtung oder Erkldrung muss die in Artikel 14 Absatz 1 aufgefiihrten
Elemente enthalten. Die unterzeichnete Verpflichtung oder Erkldrung muss nicht nur dem
Initiator,  sondern  auch  der  grenziibergreifenden  Koordinierungsstelle  des
Nachbarmitgliedstaats, der zustindigen Behorde des eigenen Mitgliedstaats, der EU-
Koordinierungsstelle und der Behorde oder Stelle {iibermittelt werden, die vom
iibernehmenden Mitgliedstaat mit der amtlichen Verdffentlichung beauftragt ist (Artikel 17
Absatz 2 Buchstabe e).

Kapitel III — Umsetzung und Uberwachung von Verpflichtungen und Erklirungen
(Artikel 18 bis 20)

Die Verpflichtung wird umgesetzt, indem gegebenenfalls bestehende Verwaltungsakte auf der
Grundlage des ,normalerweise” geltenden Rechts gedndert werden oder neue
Verwaltungsakte auf der Grundlage des ,iiber die Grenze gebrachten™ Gesetzes erlassen
werden (Artikel 18). Wenn mehrere Behorden filir verschiedene Aspekte eines komplexen
rechtlichen Hindernisses zustindig sind, muss der Verpflichtung ein Zeitplan fiir jeden dieser
Aspekte beigefiigt werden. GemdBl dem Subsidiarititsprinzip muss die Annahme und
Ubermittlung dieser geéinderten oder neuen Verwaltungsakte gemi dem nationalen Recht fiir
Verwaltungsverfahren erfolgen (Artikel 18 Absatz 5).

Die Erkldrung muss durch die Einreichung eines oder mehrerer Vorschlige bei dem
zustdndigen Legislativorgan umgesetzt werden, damit das nationale Recht geédndert werden
kann, um die erforderlichen Ausnahmeregelungen abzudecken (Artikel 19).

Sobald alle geplanten Schritte getitigt sind muss in beiden Féllen die grenziibergreifende
Koordinierungsstelle die entsprechende Stelle in dem anderen Mitgliedstaat und die EU-
Koordinierungsstelle informieren (Artikel 18 Absdtze 4 und 5 sowie Artikel 19 Absétze 6 und
7).

Die Mitgliedstaaten konnen beschlieBen, dass die grenziibergreifende Koordinierungsstelle
die zustdndige Behorde an die Fristen und Zeitpline gemidB3 Artikel 14 Absatz 3 und
Artikel 18 Absatz 1 erinnern und die Behorde, der die zustindige iibernehmende Behorde
untersteht, oder das zustindige Mitglied der Regierung iiber versdumte Fristen einer
bestimmten Verpflichtung oder nicht eingehaltene Zeitpléne einer bestimmten Verpflichtung
oder Erklarung unterrichten darf (Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe e).

Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden, welche Behorden die Einhaltung einer Verpflichtung
und der aufgrund einer Erkldarung angenommenen gednderten Rechtsvorschriften liberwachen
(Artikel 20). Auf der Grundlage der Verwaltungsakte sollte die Einhaltung der Rechte und
Pflichten der Adressaten iiberwacht werden. Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden diirfen,
ob die Behorden des Mitgliedstaats, der seine Rechtsvorschriften iibertragen hat, mit dieser
Uberwachung beauftragt werden, weil sie mit diesen Vorschriften besser vertraut sind, oder
ob es die Behorden des Mitgliedstaats sein sollen, in dem diese Rechtsvorschriften angewandt
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werden, weil sie besser mit dem tibrigen Rechtssystem des iibernehmenden Mitgliedstaats und
dem fiir die Adressaten geltenden Recht vertraut sind.

Kapitel IV — Rechtlicher Schutz segen die Anwendung und Uberwachung von
Verpflichtungen und Erklirungen (Artikel 21 und 22)

Auf der Grundlage der bei der Aushandlung der EVTZ-Verordnung gesammelten
Erfahrungen und in Anbetracht der spezifischen Bedenken einiger Mitgliedstaaten ist es
angebracht, die Frage des Rechtsschutzes von in einer Grenzregion ansissigen Personen zu
behandeln, die sich durch Handlungen oder Unterlassungen aus der Anwendung einer
Verpflichtung oder einer Erklirung durch die Behorden in ihren Rechten verletzt fiihlen
(Artikel 21 Absatz 1).

Sowohl bei einer Verpflichtung als auch bei einer Erklirung wird das Recht des
Nachbarmitgliedstaats in die Rechtsvorschriften des iibernehmenden Mitgliedstaats
aufgenommen; der rechtliche Schutz sollte daher in die Zustindigkeit der Gerichte des
libernehmenden Mitgliedstaats fallen, auch wenn die Personen ihren rechtmiBigen Wohnsitz
im {ibertragenden Mitgliedstaat haben. Das gleiche sollte fiir Rechtsmittel gegen den
Mitgliedstaat gelten, dessen Verwaltungsakt angefochten wird. (Artikel 21 Absatz 2) So
sollte beispielsweise ein Verwaltungsakt, der den Betrieb einer StraBenbahn nach
franzosischem Recht auf deutschem Hoheitsgebiet erlaubt, nur vor deutschen Gerichten
angefochten werden.

Ein anderer Ansatz sollte jedoch bei Rechtsmitteln gegen die Uberwachung der Anwendung
einer Verpflichtung oder Erklarung gelten. Hat eine Behorde des Nachbarmitgliedstaats (z. B.
Frankreich) zugestimmt, die Anwendung des geénderten Rechts in Deutschland (durch die
Einbeziehung der franzdsischen Vorschriften und in Abweichung von den ,,normalerweise*
geltenden deutschen Vorschriften) zu iiberwachen, und kann sie in Bezug auf Personen, die in
der grenziibergreifenden Region anséssig sind, im eigenen Namen handeln, so sind die
zustdndigen Gerichte die des Mitgliedstaats, in dem diese Personen ihren rechtméfBigen
Wohnsitz haben (Artikel 22 Absatz 1). Kann also eine franzosische Behorde in eigenem
Namen einen an den Stralenbahnbetreiber mit rechtmidBigem Wohnsitz in Frankreich
gerichteten Verwaltungsakt erlassen (der besagt, dass der Stralenbahnbetreiber die
franzosischen Rechtsvorschriften iiber die technischen Vorschriften fiir elektrische Signale
auf deutschem Hoheitsgebiet nicht eingehalten hat), sind die franzosischen Gerichte
zustindig. Wenn jedoch die zustidndige iibertragende Behorde nicht in eigenem Namen,
sondern nur im Namen der zustindigen {iibertragenden Behdrde handeln kann, sind
unabhdngig vom rechtmifligen Wohnsitz der Person die Gerichte des ilibernechmenden
Mitgliedstaats zustindig (Artikel 22 Absatz 2). Wenn also die franzdsische Behorde die
Einhaltung des franzdsischen Rechts iiberwacht, der Verwaltungsakt jedoch im Namen einer
deutschen Behorde erfolgt, sind die deutschen Gerichte zusténdig.

Kapitel V — Durchfiihrungs- und Schlussbestimmungen (Artikel 23 bis 26)

Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung,
insbesondere flir den Informationsaustausch zwischen den grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen und der Kommission iiber eine von der Kommission eingerichtete und
betriebene Datenbank, sollten gemdll den Rechtsvorschriften {iber das Ausschussverfahren
Durchfiihrungsbefugnisse tiibertragen werden. Aus praktischen Erwédgungen und zu
Koordinierungszwecken handelt es sich hierfiir um den Koordinierungsausschuss fiir die
Européischen Struktur- und Investitionsfonds (Artikel 23).
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Mit den Schlussbestimmungen®® wird die Verpflichtung der Mitgliedstaaten festgelegt, die
erforderlichen nationalen Vorschriften zu erlassen, um die wirksame Anwendung der
vorgeschlagenen Verordnung zu gewihrleisten (Artikel 24 Absatz 1), und die Kommission
innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Verordnung zu unterrichten,
und zwar sowohl hinsichtlich der nationalen Durchfiihrungsbestimmungen als auch der
nationalen oder regionalen grenziibergreifenden Koordinierungsstellen (Artikel 24 Absatz 2).

Da in diesen Bestimmungen festgelegt wird, welche Grenzregionen eines bestimmten
Mitgliedstaats unter den Mechanismus fallen, kann die Kommission beurteilen, ob der
Mitgliedstaat fiir die Grenzen, die nicht genannt werden, einen anderen Mechanismus gewahlt
hat. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch auch ausdriicklich iiber eine solche Wahl gemil
Artikel 4 unterrichten, jedoch ohne Frist (Artikel 24 Absatz 3).

In Artikel 25 wird die Kommission verpflichtet, innerhalb von fiinf Jahren nach Annahme der
vorgeschlagenen Verordnung einen Bericht iiber ihre Anwendung vorzulegen.

Die Anwendung der Verordnung sollte erst ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten anlaufen, damit
die Mitgliedstaaten ein Jahr Zeit haben, ihre nationalen Durchfiihrungsbestimmungen zu
erlassen (Artikel 26).

2 Auf der Grundlage der Erfahrungen mit den entsprechenden Bestimmungen der Verordnung (EU)

Nr. 1082/2006 (Artikel 16 bis 18).
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2018/0198 (COD)
Vorschlag fiir eine

VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

iiber einen Mechanismus zur Uberwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse

in einem grenziibergreifenden Kontext

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestlitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 175 Absatz 3,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europidischen Wirtschafts- und Sozialausschusses?!,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen??,

2

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)

2

3)

Nach Artikel 175 Absatz 3 des Vertrags konnen spezifische Aktionen au3erhalb der in
Absatz 1 dieses Artikels angefiihrten Fonds beschlossen werden, um das im Vertrag
festgelegte Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu verwirklichen.
Die harmonische Entwicklung des gesamten Gebiets der Union und die Stirkung des
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts implizieren die
Verstdrkung der territorialen Zusammenarbeit. Zu diesem Zweck sollten die
MaBnahmen ergriffen werden, die fiir die Verbesserung der Bedingungen notwendig
sind, unter denen die Aktionen der territorialen Zusammenarbeit verwirklicht werden.

In Artikel 174 des Vertrags werden die Herausforderungen anerkannt, denen sich
Grenzregionen stellen miissen, und es ist festgelegt, dass diesen Gebieten besondere
Aufmerksamkeit gilt, wenn die Union ihre Politik zur Stirkung ihres wirtschaftlichen,
sozialen und territorialen Zusammenhalts entwickelt und weiterhin verfolgt. Die Zahl
der Land- und Meeresgrenzen ist gestiegen, und die Union und ihre unmittelbaren
Nachbarstaaten der Europidischen Freihandelsassoziation (im Folgenden ,,EFTA®)
weisen nun 40 Landbinnengrenzen auf.

In ihrer Mitteilung ,,Stirkung von Wachstum und Zusammenhalt in den EU-
Grenzregionen“* (im Folgenden ,Mitteilung iiber Grenzregionen®) legt die
Kommission dar, dass der europdische Integrationsprozess in den letzten Jahrzehnten
dazu beigetragen hat, dass sich Regionen an den Binnengrenzen von zumeist
abgelegenen Gebieten in Gebiete verwandelt haben, die Wachstum und Chancen
bieten. Die Vollendung des Binnenmarktes im Jahr 1992 hat durch die Abschaffung
der Zollformalititen, die Angleichung oder gegenseitige Anerkennung der technischen

21
22
23

Noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht.

Noch nicht im Amtsblatt verdffentlicht.

Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europédische Parlament — Stiarkung von Wachstum und
Zusammenhalt in den EU-Grenzregionen (COM(2017) 534 final vom 20.9.2017).
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4)

)

(6)

(7

Regelungen und die wettbewerbsbedingten Preissenkungen zu einer Steigerung der
Produktivitdt der Union und zu einer Verringerung der Kosten gefiihrt: der Handel
innerhalb der EU nahm in zehn Jahren um 15 % zu auBlerdem wurden zusétzliches
Wachstum sowie rund 2,5 Millionen neue Arbeitsplitze geschaffen.

Die Mitteilung iiber Grenzregionen hat aber auch gezeigt, dass in diesen Regionen
noch immer einige rechtliche Hindernisse fortbestehen, insbesondere in den Bereichen
Gesundheitsversorgung, Arbeitsrecht, Steuern und Wirtschaftsforderung, sowie
Hindernisse aufgrund einer unterschiedlichen Verwaltungskultur und unterschiedlicher
nationaler Rechtsrahmen. Weder die Unterstiitzung im Rahmen der Europdischen
territorialen  Zusammenarbeit noch die institutionelle Unterstiitzung der
Zusammenarbeit durch die Europdischen Verbiinde fiir territoriale Zusammenarbeit
(EVTZ) reichen aus, um diese Hindernisse zu iiberwinden, die einer wirksamen
Kooperation im Wege stehen.

Seit 1990 werden Programme der grenziibergreifenden Zusammenarbeit, besser
bekannt als ,,Interreg-Programme*?*, in den Grenzregionen der Union, einschlieBlich
EU-EFTA-Grenzregionen, unterstiitzt. Tausende von Projekten und Initiativen wurden
finanziert, die zu einer besseren europdischen Integration beigetragen haben. Zu den
wichtigsten Errungenschaften der Interreg-Programme zdhlen: stirkeres Vertrauen,
groflere Konnektivitit, verbesserter Umweltschutz, bessere Gesundheit und
Wirtschaftswachstum. Ob Begegnungsprojekte, Investitionen in die Infrastruktur oder
Unterstiitzung von Initiativen zur institutionellen Zusammenarbeit — Interreg hat fiir
Grenzregionen wirklich etwas bewegt und zu deren Wandel beigetragen. Interreg hat
auch die Zusammenarbeit an bestimmten Seegrenzen unterstiitzt. Rechtliche
Hindernisse sind in Regionen mit Seegrenzen jedoch weitaus weniger problematisch,
da es physisch unmoglich ist, diese Grenzen tiglich oder mehrmals pro Woche fiir
einen oder mehrere der folgenden Zwecke zu iiberqueren: Arbeit, Bildung und
Ausbildung, FEinkdufe, Nutzung von Einrichtungen und Dienstleistungen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse oder Notfalleinsétze.

Die finanzielle Unterstiitzung der grenziibergreifenden Zusammenarbeit durch Interreg
wurde durch die EVTZ ergidnzt, die 2006 im Rahmen der Verordnung (EQG)
Nr. 1082/2006 des Europiischen Parlaments und des Rates® eingerichtet wurden.
Gemil Artikel 7 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 diirfen
die EVTZ allerdings keine Regelungsbefugnisse ausiiben, um rechtliche oder
administrative Hindernisse im grenziibergreifenden Kontext zu tiberwinden.

Die Kommission verweist in ihrer Mitteilung tiber Grenzregionen unter anderem auf
eine Initiative, die wéhrend des luxemburgischen Ratsvorsitzes im Jahr 2015
eingeleitet wurde: Einige Mitgliedstaaten erwégen derzeit den Mehrwert eines neuen
Instruments, das es — auf freiwilliger Basis und in Absprache mit den zustindigen
Behorden — ermdglichen wiirde, die Regelungen eines Mitgliedstaats im
Nachbarmitgliedstaat anzuwenden. Dies wiirde fiir zeitlich begrenzte Einzelprojekte
oder -mafinahmen gelten, die in einer Grenzregion durchgefiihrt werden und von den
lokalen und/oder regionalen Behorden ins Leben gerufen wurden.

24

25

Bisher gab es fiinf Interreg-Programmplanungszeitraume: INTERREG I (1990-1993), INTERREG II
(1994-1999), INTERREG III (2000-2006), INTERREG IV (2007-2013) und INTERREG V (2014-
2020).

Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 iiber den
Europiischen Verbund fiir territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) (ABL L 210 vom 31.7.2006, S. 19).
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®)

)

(10)

(In

(12)

(13)

In einigen Regionen der Union gibt es zwar bereits eine Reihe wirksamer
Mechanismen fiir die grenziibergreifende Zusammenarbeit auf zwischenstaatlicher,
regionaler und lokaler Ebene, sie decken jedoch nicht alle Grenzregionen der Union
ab. Um die vorhandenen Systeme zu ergidnzen, sollte daher ein freiwilliger
Mechanismus (im Folgenden ,Mechanismus®) zur Uberwindung rechtlicher und
administrativer Hindernisse in allen Grenzregionen eingerichtet werden.

Unter uneingeschrankter Wahrung der verfassungsmifBigen und institutionellen
Strukturen der Mitgliedstaaten sollte die Anwendung des Mechanismus in denjenigen
Grenzregionen eines Mitgliedstaats auf freiwilliger Basis erfolgen, in denen ein
anderer wirksamer Mechanismus vorhanden ist bzw. mit dem Nachbarmitgliedstaat
eingerichtet werden konnte. Der Mechanismus sollte zwei MaBBnahmen umfassen: die
Unterzeichnung und den Abschluss einer europdischen grenziibergreifenden
Verpflichtung (im Folgenden , Verpflichtung) oder die Unterzeichnung einer
europdischen grenziibergreifenden Erklarung (im Folgenden ,,Erklarung®).

Die Verpflichtung sollte unmittelbar anwendbar sein, d. h. dass nach Abschluss der
Verpflichtung bestimmte Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats in  dem
Hoheitsgebiet des Nachbarmitgliedstaats gelten. Es sollte auch hinnehmbar sein, dass
die Mitgliedstaaten einen Rechtsakt erlassen miissen, um den Abschluss einer
Verpflichtung zu ermoglichen, damit die Abweichung von einer nationalen
Rechtsvorschrift nicht durch eine andere Behorde als das erlassende Legislativorgan
genehmigt wird, was der Rechtssicherheit und/oder der Transparenz zuwiderlaufen
wiirde.

Die Erkldrung hingegen wiirde ein Gesetzgebungsverfahren im Mitgliedstaat
erfordern. Die Behorde, die die Erklidrung unterzeichnet, sollte formlich versichern,
dass sie innerhalb einer bestimmten Frist das Gesetzgebungsverfahren einleitet, das fiir
die Anderung des normalerweise anwendbaren nationalen Rechts und fiir die
Anwendung des Rechts eines Nachbarmitgliedstaats im Zuge einer expliziten
Ausnahmeregelung erforderlich ist.

Rechtliche Hindernisse sind vor allem fiir Personen spiirbar, die tiber Landesgrenzen
hinweg tétig sind, weil sie diese Grenzen tiglich oder wochentlich iiberschreiten. Um
die Wirkung dieser Verordnung auf die grenznahen Regionen zu konzentrieren, die
den hochsten Grad an Integration und Interaktion zwischen Nachbarmitgliedstaaten
aufweisen, sollte diese Verordnung fiir grenziibergreifende Regionen im Sinne des
Gebiets benachbarter Regionen an Binnengrenzen in zwei oder mehr Mitgliedstaaten
auf NUTS-Ebene 3?° gelten. Dies sollte die Mitgliedstaaten jedoch nicht davon
abhalten, den Mechanismus auch fiir See- und AuBengrenzen mit Léndern
anzuwenden, die nicht der EFTA angehdren.

Zur Koordinierung der Aufgaben verschiedener Behorden innerhalb eines
Mitgliedstaats, zu denen in einigen Mitgliedstaaten nationale und regionale
Legislativorgane zdhlen, und zwischen den Behorden eines oder mehrerer
Nachbarmitgliedstaaten sollte jeder Mitgliedstaat, der sich fiir die Anwendung des
Mechanismus entscheidet, verpflichtet werden, eine nationale und gegebenenfalls
regionale grenziibergreifende Koordinierungsstellen einzurichten und deren Aufgaben
und Zustidndigkeiten wihrend der verschiedenen Etappen des Mechanismus —

26

Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 iiber
die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten fiir die Statistik (NUTS) (ABL
L 154 vom 21.6.2003, S. 1).
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(14)

(15)

(16)

(17)

Einleitung, Abschluss, Umsetzung und Uberwachung von Verpflichtungen und
Erkldrungen — zu definieren.

Die Kommission sollte, wie in der Mitteilung iiber Grenzregionen angekiindigt, eine
Koordinierungsstelle auf Unionsebene einrichten. Diese Koordinierungsstelle sollte
Kontakt zu den verschiedenen nationalen und gegebenenfalls regionalen
grenziibergreifenden Koordinierungsstellen halten. Die Kommission sollte eine
Datenbank zu Verpflichtungen und Erkldarungen im Einklang mit der Verordnung
(EG) Nr.45/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates?’ einrichten und
pflegen.

In der vorliegenden Verordnung sollten das Verfahren fiir den Abschluss einer
Verpflichtung oder einer Erklarung festgelegt und die verschiedenen Schritte
ausfiihrlich beschrieben werden: Ausarbeitung und Einreichung einer Initiativvorlage,
Voranalyse durch den Mitgliedstaat, der die Rechtsvorschriften des
Nachbarmitgliedstaats anwenden soll, Ausarbeitung der entsprechenden Verpflichtung
bzw. Erkldrung sowie Abschlussverfahren fiir die Verpflichtung und die Erkldrung.
Die in der Initiativvorlage, dem Entwurf und in der Schlussfassung der
Verpflichtungen und Erkldrungen abzudeckenden Elemente sowie die geltenden
Fristen sollten ebenfalls im Einzelnen festgelegt werden.

Insbesondere sollte in dieser Verordnung definiert werden, wer Initiator eines
gemeinsamen Projekts sein kann. Da der Mechanismus die Durchfithrung eines
gemeinsamen grenziibergreifenden Projekts verbessern sollte, sollten Stellen, die ein
solches gemeinsames Projekt initileren bzw. initiieren und durchfiihren, die erste
Initiatorengruppe sein. Der Begriff ,,Projekt* ist im weiteren Sinne zu verstehen und
umfasst sowohl eine bestimmte InfrastrukturmaBnahme als auch eine Reihe von
Tétigkeiten in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet oder beides. Dariiber hinaus sollte
eine lokale oder regionale Behorde, die in einer bestimmten Grenzregion anséssig ist
oder dort hoheitliche Befugnisse ausiibt, erméichtigt werden, die Initiative zu ergreifen,
von nationalem Recht abzuweichen, das ein Hindernis darstellt, obwohl seine
Anderung oder die Abweichung davon nicht in ihre institutionelle Befugnis fallen.
Initiatoren sollten ferner die fiir die grenziibergreifende Zusammenarbeit
eingerichteten Stellen, die in einer bestimmten grenziibergreifenden Region ansdssig
sind oder zumindest diese teilweise abdecken (einschlieBlich EVTZ) oder
vergleichbare Stellen flir die strukturierte Organisation der grenziibergreifenden
Entwicklung sein. Schlieflich sollten auch auf die grenziibergreifende
Zusammenarbeit spezialisierte Stellen, die wirksame Losungen fiir vergleichbare
Probleme aus anderen Orten der Union kennen, eine Initiative inititeren konnen. Um
Synergien zwischen Stellen zu erzielen, die direkt von dem Hindernis betroffen sind,
und solchen, die im Allgemeinen auf grenziibergreifende Zusammenarbeit spezialisiert
sind, konnen alle Initiatorengruppen den Mechanismus gemeinsam aktivieren.

Hauptakteure in den Mitgliedstaaten fiir den Abschluss einer Verpflichtung oder
Erkldrung sollten die jeweiligen nationalen oder regionalen grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen sein, die mit allen zustindigen Behorden in ihrem eigenen
Mitgliedstaat und mit der entsprechenden Stelle im Nachbarmitgliedstaat Kontakt
halten. Es sollte auBerdem klar festgelegt werden, dass die grenziibergreifende
Koordinierungsstelle entscheiden kann, ob ein zum Abschluss einer Verpflichtung

27

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABI. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).
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(18)

(19)

(20)

€2y

(22)

oder einer Erkldrung fiihrendes Verfahren eingeleitet werden soll oder ob fiir eines
oder mehrere rechtliche Hindernisse bereits eine Losung gefunden wurde, die
angewandt werden konnte. Andererseits sollte auch festgelegt werden, dass der
Mitgliedstaat, dessen Rechtsvorschriften in dem anderen Mitgliedstaat angewandt
werden sollen, die Anwendung seiner Rechtsvorschriften auferhalb seines
Hoheitsgebiets verweigern kann. Entscheidungen sollten begriindet und mitgeteilt
werden.

In dieser Verordnung sollten detaillierte Vorschriften fiir die Umsetzung, Anwendung
und Uberwachung von abzuschlieBenden und zu unterzeichnenden Verpflichtungen
und Erklarungen festgelegt werden.

Die Umsetzung einer unmittelbar anwendbaren Verpflichtung sollte darin bestehen,
dass die nationalen Vorschriften eines anderen Mitgliedstaats angewandt werden. Das
bedeutet, dass entweder verbindliche Verwaltungsakte, die bereits gemill dem
normalerweise anwendbaren nationalen Recht erlassen wurden, gedndert werden, oder
— falls noch nicht vorhanden — neue Verwaltungsakte erlassen werden, die auf den
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats basieren. Wenn mehrere Behorden fiir
verschiedene Aspekte eines komplexen rechtlichen Hindernisses zustindig sind, sollte
der Verpflichtung ein Zeitplan fiir jeden dieser Aspekte beigefiigt werden. Gemall dem
Subsidiarititsprinzip sollte die Annahme und Ubermittlung dieser geiinderten oder
neuen Verwaltungsakte gemdl dem nationalen Recht fiir Verwaltungsverfahren
erfolgen.

Die Umsetzung von Erkldrungen sollte hauptsdchlich darin bestehen, dass
Legislativvorschlige zur Anderung des bestehenden nationalen Rechts oder zur
Abweichung davon ausgearbeitet und vorgelegt werden. Nach der Annahme sollten
diese Anderungen oder Ausnahmeregelungen verdffentlicht und dann wie die
Verpflichtungen durch Anderung und Annahme verbindlicher Verwaltungsakte
umgesetzt werden.

Auf der Grundlage der verbindlichen Rechtsakte sollte die Einhaltung der Rechte und
Pflichten der Adressaten iiberwacht werden. Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden
diirfen, ob die Behorden des Mitgliedstaats, der seine Rechtsvorschriften libertragen
hat, mit dieser Uberwachung beauftragt werden, weil sie mit diesen Vorschriften
besser vertraut sind, oder ob die Behorden des Mitgliedstaats, in dem diese
Rechtsvorschriften angewandt werden, mit der Uberwachung beauftragt werden, weil
sie besser mit dem {ibrigen Rechtssystem des iibernehmenden Mitgliedstaats und dem
fiir die Adressaten geltenden Recht vertraut sind.

Es sollte klargestellt werden, wie in grenziibergreifenden Regionen wohnhafte
Personen geschiitzt werden, die direkt oder indirekt von der Anwendung und
Uberwachung einer Verpflichtung und von den gemiB einer Erkldrung gedinderten
Rechtsvorschriften betroffen sind und sich durch auf dieser Grundlage erfolgte
Handlungen oder Unterlassungen in ihren Rechten verletzt fiihlen. Sowohl bei einer
Verpflichtung als auch bei einer Erkldrung wiirde das Recht des Nachbarmitgliedstaats
in die Rechtsvorschriften des iibernehmenden Mitgliedstaats aufgenommen, weshalb
der rechtliche Schutz in die Zustindigkeit der Gerichte des iibernehmenden
Mitgliedstaats fallen sollte, auch wenn die Personen ihren rechtmifligen Wohnsitz im
iibertragenden Mitgliedstaat haben. Das gleiche Prinzip sollte fiir Rechtsmittel gegen
den Mitgliedstaat gelten, dessen Verwaltungsakt angefochten wird. Ein anderer Ansatz
sollte jedoch bei Rechtsmitteln gegen die Uberwachung der Anwendung einer
Verpflichtung oder Erklarung gelten. Wenn sich eine Behorde des {iibertragenden
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(23)

24)

(25)

(26)

27)

Mitgliedstaats zur Uberwachung der Anwendung der geiinderten Rechtsvorschriften
im {lbernehmenden Mitgliedstaat bereit erkldrt hat und gegeniiber in der
grenziibergreifenden Region wohnhaften Personen im Auftrag der Behdrden des
iibernehmenden Mitgliedstaats, aber in eigenem Namen, handeln kann, sollten die
Gerichte des Mitgliedstaats, in dem diese Personen ihren rechtméfigen Wohnsitz
haben, flir Rechtsmittel zustidndig sein. Wenn jedoch die zustindige iibertragende
Behdrde nicht in eigenem Namen, sondern im Namen der zustdndigen iibernehmenden
Behorde handeln kann, sollten unabhédngig vom rechtmédfigen Wohnsitz der Person
die Gerichte des iibernehmenden Mitgliedstaats zustandig sein.

In dieser Verordnung sollten die Regelungen fiir ihre Durchfiihrung, die Uberwachung
ihrer Anwendung und die Pflichten der Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre
nationalen Durchfiihrungsvorschriften festgelegt werden.

Zur Einrichtung einer Datenbank gemill Artikel 8 sollten der Kommission
Durchfiihrungsbefugnisse fiir die Festlegung von Regeln fiir den Betrieb, den
Datenschutz und das Modell iibertragen werden, das fiir die Ubermittlung von
Informationen tber die Umsetzung und Nutzung des Mechanismus durch die
grenziibergreifenden Koordinierungsstellen zu verwenden ist. Diese Befugnisse sollten
im Einklang mit dem Beratungsverfahren der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des
Europiischen Parlaments und des Rates®® ausgeiibt werden. Aus praktischen Griinden
und zum Zweck der Koordinierung sollte der ,,Koordinierungsausschuss fiir die
Europédischen Struktur- und Investitionsfonds® fiir das Verfahren zur Annahme von
Durchfiihrungsrechtsakten zustindig sein.

In den nationalen Durchfiihrungsvorschriften sollte festgelegt werden, welche
grenziibergreifenden Regionen eines Mitgliedstaats unter die Verpflichtung bzw. die
Erklarung fallen. Somit kann die Kommission beurteilen, ob der Mitgliedstaat fiir die
Grenze, die nicht genannt wird, einen anderen Mechanismus gewdhlt hat.

Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsétzen, die mit
der Charta der Grundrechte der Europdischen Union anerkannt wurden, insbesondere
das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8), das Recht auf Bildung
(Artikel 14), die Berufsfreiheit und das Recht zu arbeiten (Artikel 15), insbesondere
die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen
oder Dienstleistungen zu erbringen, die unternehmerische Freiheit (Artikel 16), die
soziale Sicherheit und die soziale Unterstiitzung (Artikel 34), den Gesundheitsschutz
(Artikel 35) und den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse (Artikel 36).

Die Voraussetzungen fiir die territoriale Zusammenarbeit sollten gemifl dem in
Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
verankerten  Subsidiaritdtsprinzip geschaffen werden. Mitgliedstaaten haben
individuelle, bilaterale oder gar multilaterale Initiativen zur Uberwindung rechtlicher
Hindernisse an den Grenzen eingeleitet. Allerdings existieren derartige Mechanismen
nicht in allen Mitgliedstaaten oder nicht flir alle Grenzen eines bestimmten
Mitgliedstaats. Die auf Unionsebene vorhandenen Finanzierungsinstrumente
(hauptsichlich Interreg) und rechtlichen Instrumente (hauptsiachlich EVTZ) waren
bisher nicht ausreichend, um rechtliche Hindernisse an Grenzen in der gesamten
Union zu iiberwinden. Die Ziele der vorgeschlagenen MaBnahme konnen daher auf

28

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur
Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung
der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABL. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(28)

zentraler, regionaler oder lokaler Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht
werden, sondern sind vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkungen der
MaBnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen. Daher ist eine Mafinahme des
Unionsgesetzgebers erforderlich.

Gemdl dem in Artikel 5 Absatz4 AEUV verankerten Grundsatz der
VerhiltnismaBigkeit sollten die Mafinahmen der Union inhaltlich und formal nicht
iiber das zur Erreichung der Ziele der Vertrage erforderliche Mal3 hinausgehen. Der
Riickgriff auf den mit dieser Verordnung eingerichteten besonderen Mechanismus ist
freiwillig. Wenn ein Mitgliedstaat beschlief3t, an einer bestimmten Grenze mit einem
oder mehreren Nachbarmitgliedstaaten rechtliche Hindernisse in einer bestimmten
grenziibergreifenden Region weiterhin durch wirksame Mechanismen zu {iberwinden,
die er bereits auf nationaler Ebene eingerichtet hat oder die er formell oder informell
zusammen mit einem oder mehreren Nachbarmitgliedstaaten eingerichtet hat, muss er
den im Rahmen dieser Verordnung eingerichteten Mechanismus nicht anwenden.
GleichermaBen muss der im Rahmen dieser Verordnung eingerichtete Mechanismus
auch nicht angewandt werden, wenn ein Mitgliedstaat beschliet, sich an einer
bestimmten Grenze mit einem oder mehreren Nachbarmitgliedstaaten an einem
bestehenden wirksamen Mechanismus zu beteiligen, der formell oder informell von
einem oder mehreren Nachbarmitgliedstaaten eingerichtet wurde, sofern dieser eine
Beteiligung zuldsst. Diese Verordnung geht daher nicht {iber das MaR hinaus, das fiir
die Erreichung ihrer Ziele in diesen grenziibergreifenden Regionen erforderlich ist, fiir
die die Mitgliedstaaten nicht iiber effiziente Mechanismen zur Uberwindung der
vorhandenen rechtlichen Hindernisse verfiigen —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird ein Mechanismus (im Folgenden ,,Mechanismus®)
eingerichtet, der es ermdglicht, in einem Mitgliedstaat in Bezug auf eine
grenziibergreifende Region die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats
anzuwenden, wenn die Anwendung seiner eigenen Rechtsvorschriften ein rechtliches
Hindernis fiir die Durchfiihrung eines gemeinsamen Projekts darstellen wiirde.

Der Mechanismus umfasst die folgenden Maflnahmen:

(@) den Abschluss einer Europdischen grenziibergreifenden Verpflichtung, die
unmittelbar anwendbar ist,

(b) den Abschluss einer Europdischen grenziibergreifenden Erkldrung, die ein
Gesetzgebungsverfahren im betreffenden Mitgliedstaat erfordern wiirde.

In dieser Verordnung wird auflerdem Folgendes festgelegt:

(a) die Organisation und die Aufgaben der grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen in den Mitgliedstaaten,

(b) die Koordinierungsfunktion der Kommission in Bezug auf den Mechanismus,
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(c) der rechtliche Schutz von in einer grenziibergreifenden Region wohnhaften
Personen in Bezug auf den Mechanismus.

Artikel 2
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt fiir grenziibergreifende Regionen gemél Artikel 3 Absatz 1.

Umfasst ein Mitgliedstaat mehrere Gebietskorperschaften mit
Gesetzgebungsbefugnissen, so gilt diese Verordnung auch fiir diese
Gebietskorperschaften  einschlielich  ihrer  jeweiligen = Behorden — oder
Rechtsvorschriften.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

(1

2

3)

“4)

)

(6)

(7

®)

©)

»grenziibergreifende Region®: ein sich auf benachbarte Regionen der NUTS-Ebene 3
mit Binnengrenzen erstreckendes Gebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten;

»gemeinsames Projekt™: jede InfrastrukturmafBnahme, die Auswirkungen auf eine
bestimmte grenziibergreifende Region hat, oder jede Dienstleistung von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse, die in einer bestimmten grenziibergreifende Region
erbracht wird;

,Rechtsvorschrift“: jede fiir ein gemeinsames Projekt geltende Rechts- oder
Verwaltungsvorschrift, Regelung oder Verwaltungspraxis, unabhédngig davon, ob sie
von einem Legislativ- oder Exekutivorgan angenommen oder umgesetzt wird;

»rechtliches Hindernis*: jede Rechtsvorschrift im Zusammenhang mit der Planung,
Entwicklung, Personalausstattung, Finanzierung oder Arbeitsweise eines
gemeinsamen Projekts, die der Ausschopfung des Potenzials einer Grenzregion, iiber
die Grenze hinweg titig zu werden, entgegensteht;

»HInitiator*: der Akteur, der das rechtliche Hindernis ermittelt und durch Einreichung
einer Initiativvorlage den Mechanismus aktiviert;

»HInitiativvorlage*: von einem Initiator oder mehreren Initiatoren ausgearbeitete
Vorlage zur Aktivierung des Mechanismus;

,ubernehmender Mitgliedstaat: der Mitgliedstaat, auf dessen Hoheitsgebiet eine
oder mehrere Rechtsvorschriften eines iibertragenden Mitgliedstaats im Rahmen
einer  Europdischen  grenziibergreifenden  Verpflichtung (im  Folgenden
»Verpflichtung®) oder einer Europdischen grenziibergreifenden Erkldrung (im
Folgenden ,Erklarung®) gelten, oder in dem ohne eine entsprechende
Rechtsvorschrift eine Ad-hoc-Regelung eingefiihrt wird;

,ubertragender Mitgliedstaat™: der Mitgliedstaat, dessen Rechtsvorschriften in dem
tibernehmenden Mitgliedstaat im Rahmen einer Verpflichtung oder Erkldrung gelten;

»zustindige libernehmende Behorde: die Behorde des iibernehmenden
Mitgliedstaats, die dafiir zustindig ist, die Anwendung der Rechtsvorschriften des
iibertragenden Mitgliedstaats im Rahmen einer Verpflichtung im eigenen
Hoheitsgebiet anzuerkennen, oder — bei einer Erkliarung — sich zur Einleitung des
Gesetzgebungsverfahrens zu verpflichten, das fiir eine Abweichung von den eigenen
inldndischen Rechtsvorschriften erforderlich ist;
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(10)

(In

»zustindige iibertragende Behorde: die Behorde des iibertragenden Mitgliedstaats,
die fiir die Annahme der Rechtsvorschriften, die im iibernehmenden Mitgliedstaat
gelten werden, und/oder fiir ihre Anwendung im eigenen Hoheitsgebiet zustindig ist;

»2Anwendungsgebiet”: das Gebiet des libernechmenden Mitgliedstaats, in dem die
Rechtsvorschriften des iibertragenden Mitgliedstaats oder eine Ad-hoc-Regelung
gelten.

Artikel 4
Maoglichkeiten der Mitgliedstaaten zur Uberwindung rechtlicher Hindernisse

Die Mitgliedstaaten konnen entweder diesen Mechanismus oder bestehende
Vorgehensweisen nutzen, um rechtliche Hindernisse zu iiberwinden, die der
Durchfiihrung eines gemeinsamen Projekts in grenziibergreifenden Regionen an
einer bestimmten Grenze mit einem oder mehreren benachbarten Mitgliedstaaten
entgegenstehen.

Ein Mitgliedstaat kann im Hinblick auf eine bestimmte Grenze mit einem oder
mehreren benachbarten Mitgliedstaaten auch entscheiden, sich an einer formell oder
informell mit einem oder mehreren Mitgliedstaaten vereinbarten Vorgehensweise zu
beteiligen.

Die Mitgliedstaaten konnen den Mechanismus auch in grenziibergreifenden
Regionen an Seegrenzen oder in grenziibergreifenden Regionen eines oder mehrerer
Mitgliedstaaten mit einem oder mehreren Drittlindern oder einem oder mehreren
iiberseeischen Landern und Gebieten nutzen.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission iiber gemil diesem Artikel
getroffene Entscheidungen.

Artikel 5
Grenziibergreifende Koordinierungsstellen

Wenn sich ein Mitgliedstaat fiir den Mechanismus entscheidet, richtet er eine oder
mehrere grenziibergreifende Koordinierungsstellen auf eine der folgenden Weisen
ein:

(a) Benennung einer grenziibergreifenden Koordinierungsstelle auf nationaler
und/oder regionaler Ebene als gesonderte Stelle;

(b) Einrichtung einer grenziibergreifenden Koordinierungsstelle innerhalb einer
bestehenden Behorde oder Stelle auf nationaler oder regionaler Ebene;

(c) Beauftragung einer geeigneten Behdrde oder Stelle mit den zusétzlichen
Aufgaben einer nationalen oder regionalen  grenziibergreifenden
Koordinierungsstelle.

Ubernehmende und iibertragende Mitgliedstaaten legen auBerdem fest,

(a) ob die grenziibergreifende Koordinierungsstelle oder eine zustindige
iibernehmende/iibertragende Behdrde eine Verpflichtung abschlieBen und
unterzeichnen sowie entscheiden darf, dass die Abweichung vom geltenden
nationalen Recht ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verpflichtung gilt,
oder

(b) ob die grenziibergreifende Koordinierungsstelle oder eine zustdndige
iibernehmende/iibertragende Behdrde eine Erkldrung unterzeichnen und
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formlich darin versichern darf, dass die zusténdige iibernechmende Behorde die
erforderlichen  Schritte unternehmen wird, damit die zustindigen
gesetzgebenden Stellen des betreffenden Mitgliedstaats die erforderlichen
Rechtsakte oder sonstigen Vorschriften bis zu einer festgelegten Frist erlassen.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission iiber die benannten
grenziibergreifenden Koordinierungsstellen bis zum Datum des Geltungsbeginns
dieser Verordnung.

Artikel 6
Aufgaben der grenziibergreifenden Koordinierungsstellen

Jede grenziibergreifende Koordinierungsstelle hat mindestens folgende Aufgaben:
(a) Durchfiihrung des in den Artikeln 10 und 11 dargelegten Verfahrens;

(b) Koordinierung der Ausarbeitung, Unterzeichnung, Umsetzung und
Uberwachung aller Verpflichtungen und Erklirungen, die das Hoheitsgebiet
ihres Mitgliedstaats betreffen;

(c) Aufbau und Pflege einer Datenbank fiir alle grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen, die das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats betreffen;

(d) Pflege von Kontakten zu gegebenenfalls vorhandenen grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen in benachbarten Mitgliedstaaten sowie zu den
grenziibergreifenden Koordinierungsstellen in anderen Gebietskdrperschaften
mit Gesetzgebungsbefugnissen des eigenen Mitgliedstaats oder eines anderen
Mitgliedstaats;

(e) Pflege von Kontakten zur Kommission;

(f)  Unterstiitzung der Kommission beziiglich der Datenbank zu Erkldarungen und
Verpflichtungen.

Jeder Mitgliedstaat oder jede Gebietskorperschaft mit Gesetzgebungsbefugnissen in
diesem Mitgliedstaat kann beschlieBen, der jeweiligen grenziibergreifenden
Koordinierungsstelle zusitzlich folgende Aufgaben zu iibertragen:

(a) gegebenenfalls Verpflichtungen oder Erkldrungen gemal3 Artikel 16 Absatz 2
bzw. Artikel 17 Absatz 2 abzuschlie3en;

(b) auf Ersuchen eines Initiators diesen unter anderem dabei zu unterstiitzen, die
zustdandige ibernehmende Behorde im selben Mitgliedstaat oder die zustdndige
iibertragende Behdrde im anderen Mitgliedstaat zu ermitteln;

(c) auf Ersuchen einer zustindigen iibernehmenden Behorde in einem anderen
Mitgliedstaat ohne eigene grenziibergreifende Koordinierungsstelle die
Voranalyse einer Initiativvorlage durchzufiihren;

(d) die Umsetzung aller Verpflichtungen und Erkldarungen, die das Hoheitsgebiet
ihres Mitgliedstaats betreffen, zu iberwachen;

(e) die zustindige ilibernechmende Behorde daran zu erinnern, die in einer
Verpflichtung oder einer Erkldrung festgelegten Fristen einzuhalten und eine
Antwort innerhalb einer bestimmten Frist zu verlangen;

(f) die Behorde, der die zustindige iibernechmende Behorde untersteht, iiber
versdumte Fristen einer bestimmten Verpflichtung oder Erkldrung zu
unterrichten.
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Wenn mindestens eines von mehreren rechtlichen Hindernissen eine Frage der
Gesetzgebungskompetenz auf nationaler Ebene betrifft, ibernimmt die nationale
grenziibergreifende Koordinierungsstelle die in den Artikeln 9 bis 17 dargelegten
Aufgaben und koordiniert sich mit den zustindigen regionalen grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen desselben Mitgliedstaats, sofern der Mitgliedstaat nicht
beschlossen hat, dass eine zustindige iibernehmende Behdrde auf nationaler Ebene
mit den in den Artikeln 14 bis 17 dargelegten Aufgaben betraut wird.

Wenn keines der rechtlichen Hindernisse eine Frage der Gesetzgebungskompetenz
auf nationaler Ebene betrifft, ibernimmt die zustéindige regionale grenziibergreifende
Koordinierungsstelle die in den Artikeln9 bis 17 dargelegten Aufgaben und
koordiniert ~sich mit den  anderen regionalen  grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen  derselben = Mitgliedstaaten, falls mehr als eine
Gebietskorperschaft von dem gemeinsamen Projekt betroffen ist, sofern der
Mitgliedstaat nicht beschlossen hat, dass eine nationale grenziibergreifende
Koordinierungsstelle mit den in den Artikeln 14 bis 17 dargelegten Aufgaben betraut
wird. Diese zustindige regionale grenziibergreifende Koordinierungsstelle
unterrichtet die nationale grenziibergreifende Koordinierungsstelle iiber Verfahren
im Zusammenhang mit einer Verpflichtung oder Erklarung.

Artikel 7
Koordinierungsaufgaben der Kommission

Die Kommission hat folgende Koordinierungsaufgaben:
(a) Pflege der Kontakte zu den grenziibergreifenden Koordinierungsstellen;

(b) Verodffentlichung und Aktualisierung einer Liste aller nationalen und
regionalen grenziibergreifenden Koordinierungsstellen;

(c) Einrichtung und Pflege einer Datenbank iiber alle Verpflichtungen und
Erkldrungen.

Die Kommission erldsst einen Durchfiihrungsrechtsakt in Bezug auf die in Absatz 1
Buchstabe ¢ genannte Datenbank sowie die Formulare, die fiir die Ubermittlung von
Informationen {iiber die Umsetzung und Nutzung des Mechanismus von
grenziibergreifenden  Koordinierungsstellen zu  verwenden sind.  Dieser
Durchfiihrungsrechtsakt wird im Einklang mit dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten
Beratungsverfahren erlassen.

KAPITEL 11
Verfahren fiir den Abschluss und die Unterzeichnung einer
Verpflichtung oder fiir die Unterzeichnung einer Erklirung

Artikel 8
Ausarbeitung und Einreichung der Initiativvorlage

Der Initiator ermittelt das rechtliche Hindernis im Zusammenhang mit der Planung,
Entwicklung, Personalausstattung, Finanzierung oder Arbeitsweise eines
gemeinsamen Projekts.

Beim Initiator handelt es sich entweder um
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(a) die offentliche oder private Stelle, die flir die Initiierung bzw. Initiierung und
Durchfiihrung eines gemeinsamen Projekts zustindig ist;

(b) eine oder mehrere lokale oder regionale Behorden, die in einer bestimmten
grenziibergreifenden Region ansidssig sind oder dort hoheitliche Befugnisse
ausiiben;

(c) eine fiir die grenziibergreifende Zusammenarbeit eingerichtete Stelle mit oder
ohne eigene Rechtspersonlichkeit, die in einer bestimmten grenziibergreifenden
Region angesiedelt ist oder eine grenziibergreifende Region zumindest
teilweise abdeckt, z. B. Europdische Verbiinde fiir territoriale Zusammenarbeit
gemidl der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006, Euroregionen, Euregios oder
vergleichbare Stellen;

(d) eine im Auftrag von grenziibergreifenden Regionen mit dem Ziel eingerichtete
Organisation, die Interessen von grenziibergreifenden Gebieten zu fordern und
die Vernetzung der Akteure sowie den Austausch von Erfahrungen zu
vereinfachen, wie die Arbeitsgemeinschaft europidischer Grenzregionen, die
Mission Opérationnelle Transfrontaliere oder der Central European Service for
Cross-border Initiatives, oder

(e) mehrere der unter den Buchstaben a bis d genannten Einrichtungen.
Der Initiator erstellt eine Initiativvorlage gemil3 Artikel 9.

Der Initiator reicht die Initiativvorlage bei der zustindigen grenziibergreifenden
Koordinierungsstelle des ilibernehmenden Mitgliedstaats ein und iibermittelt der
zustdndigen  grenziibergreifenden = Koordinierungsstelle des  iibertragenden
Mitgliedstaats eine Kopie.

Artikel 9
Inhalt der Initiativvorlage

Die Initiativvorlage umfasst mindestens folgende Elemente:

(a) eine Beschreibung des gemeinsamen Projekts und seines Kontexts, des
fraglichen rechtlichen Hindernisses im iibernehmenden Mitgliedstaat sowie der
logischen Grundlage fiir die Uberwindung des rechtlichen Hindernisses;

(b) eine Liste der konkreten Rechtsvorschriften des iibertragenden Mitgliedstaats,
mit denen das rechtliche Hindernis tiberwunden wird, oder falls keine
geeigneten Rechtsvorschriften existieren, einen Vorschlag flir eine Ad-hoc-
Regelung;

(c) eine Begriindung fiir das Anwendungsgebiet;

(d) die voraussichtliche Dauer bzw. bei ausreichender Begriindung eine
unbefristete Laufzeit;

(e) eine Liste der zustidndigen iibernehmenden Behorden;
(f) eine Liste der zusténdigen libertragenden Behorden.

Das Anwendungsgebiet ist auf das fiir die wirksame Durchfiihrung des gemeinsamen
Projekts erforderliche Minimum beschrénkt.
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Artikel 10
Voranalyse der Initiativvorlage durch den iibernehmenden Mitgliedstaat

1. Die zustindige grenziibergreifende  Koordinierungsstelle analysiert  die
Initiativvorlage. Sie nimmt Kontakt mit allen zustéindigen iibernehmenden Behorden
und mit den nationalen oder gegebenenfalls anderen regionalen grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen im {ibernehmenden Mitgliedstaat sowie mit der nationalen
grenziibergreifenden Koordinierungsstelle im {ibertragenden Mitgliedstaat auf.

2. Innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Initiativvorlage ergreift die zustdndige
grenziibergreifende Koordinierungsstelle eine oder mehrere der folgenden
MalBnahmen, die dem Initiator schriftlich mitgeteilt werden:

(a) Unterrichtung des Initiators dariiber, dass die Initiativvorlage in
Ubereinstimmung mit Artikel 9 erstellt wurde und daher zuléssig ist;

(b) gegebenenfalls Anforderung einer iiberarbeiteten Initiativvorlage oder
zusitzlicher spezifischer Informationen unter Angabe der Griinde, weshalb und
inwiefern die Initiativvorlage als nicht ausreichend angesehen wird;

(¢) Unterrichtung des Initiators dariiber, dass ihrer Einschdtzung nach kein
rechtliches Hindernis vorliegt, unter Angabe der Griinde sowie mit Verweis auf
die Rechtsmittel gegen diese Entscheidung nach dem Recht des
tibernehmenden Mitgliedstaats;

(d) Unterrichtung des Initiators dariiber, dass das rechtliche Hindernis ihrer
Einschitzung nach einen der in Artikel 12 Absatz 4 aufgefiihrten Fille betrifft,
sowie Beschreibung der Verpflichtung, die die zustindige {ibernehmende
Behorde eingeht, die hinderliche Rechtslage zu dndern oder anzupassen;

(e) Unterrichtung des Initiators dariiber, dass das rechtliche Hindernis ihrer
Einschitzung nach einen der in Artikel 12 Absatz 4 aufgefiihrten Fille betrifft,
unter Angabe der Griinde, die einer Anderung oder Anpassung der
hinderlichen Rechtslage entgegenstehen, sowie mit Verweis auf die
Rechtsmittel gegen diese Entscheidung nach dem Recht des iibernehmenden
Mitgliedstaats;

(f) Verpflichtung gegeniiber dem Initiator, innerhalb von sechs Monaten eine
Losung fiir das rechtliche Hindernis bzw. die rechtlichen Hindernisse zu
finden, entweder durch Unterzeichnung einer Verpflichtung mit der
grenziibergreifenden Koordinierungsstelle des {iibertragenden Mitgliedstaat
oder mit der vom ibertragenden Mitgliedstaat benannten zustdndigen
ibertragenden Behorde, oder durch den Vorschlag fiir eine Ad-hoc-Regelung
innerhalb des Rechtsrahmens des iibernehmenden Mitgliedstaats.

3. In ausreichend begriindeten Fillen kann die zustdndige iibernehmende Behorde die
in Absatz2 Buchstabe f genannte Frist einmal um hochstens sechs Monate
verlangern; sie unterrichtet den Initiator und den iibertragenden Mitgliedstaat
hieriiber unter schriftlicher Angabe der Griinde.

Artikel 11
Voranalyse der Initiativvorlage durch den iibertragenden Mitgliedstaat

Nach Eingang einer Initiativvorlage fithrt die zustindige grenziibergreifende
Koordinierungsstelle des iibertragenden Mitgliedstaats ebenfalls die in Artikel 10 Absatz 2
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aufgefiihrten Aufgaben durch und kann das Ergebnis ihrer Voranalyse der zustindigen
grenziibergreifenden Koordinierungsstelle des iibernehmenden Mitgliedstaats iibermitteln.

Artikel 12
Folgemafinahmen zur Voranalyse der Initiativvorlage

1. Wenn die zustdndige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibernehmenden
Mitgliedstaats eine {iiberarbeitete Initiativvorlage oder zusitzliche spezifische
Informationen anfordert, priift sie die iiberarbeitete Initiativvorlage und/oder die
zusitzlichen spezifischen Informationen innerhalb von drei Monaten nach deren
Eingang; dabei geht sie vor wie bei der erstmaligen Einreichung der Initiativvorlage.

2. Wenn die zusténdige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibernehmenden
Mitgliedstaats der Ansicht ist, dass die iliberarbeitete Initiativvorlage noch immer
nicht in Ubereinstimmung mit Artikel 10 erstellt wurde oder die zusitzlichen
spezifischen Informationen noch immer nicht ausreichend sind, unterrichtet sie den
Initiator innerhalb von drei Monaten nach Eingang der iliberarbeiteten Initiativvorlage
schriftlich iber ihre Entscheidung, das Verfahren einzustellen. Diese Entscheidung
ist ausreichend zu begriinden.

3. Wenn die zustidndige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des libernehmenden
Mitgliedstaats oder die zustdndige iibernehmende Behdrde in ihrer Analyse zu dem
Schluss kommt, dass das in der Initiativvorlage beschriebene rechtliche Hindernis
auf einem Missverstindnis, einer Fehldeutung der einschldgigen Rechtsvorschriften
oder auf dem Fehlen ausreichender einschldgiger Informationen beruht, endet das
Verfahren damit, dass sie den Initiator dariiber unterrichtet, dass ihrer Einschédtzung
nach kein rechtliches Hindernis vorliegt.

4. Wenn das rechtliche Hindernis lediglich eine Verwaltungsvorschrift, Regelung oder
Verwaltungspraxis des tibernehmenden Mitgliedstaats bzw. eine
Verwaltungsvorschrift, Regelung oder Verwaltungspraxis betrifft, die klar von einer
im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens erlassenen  Rechtsvorschrift
unterscheidbar ist und daher ohne Gesetzgebungsverfahren gedndert oder angepasst
werden kann, unterrichtet die zustindige libernechmende Behorde den Initiator
innerhalb von acht Monaten schriftlich dariiber, ob sie es ablehnt bzw. bereit ist, die
betreffende Verwaltungsvorschrift, Regelung oder Verwaltungspraxis zu @ndern oder
anzupassen.

5. In ausreichend begriindeten Fillen kann die zustdndige iibernehmende Behorde die
in Absatz4 genannte Frist einmal um hochstens acht Monate verldngern; sie
unterrichtet den Initiator und den {bertragenden Mitgliedstaat hieriiber unter
schriftlicher Angabe der Griinde.

Artikel 13
Ausarbeitung des Entwurfs der Verpflichtung oder Erklirung

Die grenziibergreifende Koordinierungsstelle oder die zustindige iibernehmende Behdrde des
iibernehmenden Mitgliedstaats arbeitet auf der Grundlage der Initiativvorlage einen Entwurf
der Verpflichtung oder der Erklirung in Ubereinstimmung mit Artikel 14 aus.

Artikel 14
Inhalt des Entwurfs der Verpflichtung oder Erklirung

1. Der Entwurf der Verpflichtung umfasst mindestens folgende Elemente:
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(a) eine Beschreibung des gemeinsamen Projekts und seines Kontexts, des
fraglichen rechtlichen Hindernisses sowie der logischen Grundlage fiir die
Uberwindung des rechtlichen Hindernisses;

(b) eine Liste der konkreten Rechtsvorschriften, die das rechtliche Hindernis
darstellen, und die daher nicht fiir das gemeinsame Projekt gelten sollten;

(c) das Anwendungsgebiet;
(d) die Dauer der Anwendung und eine Begriindung dieser Laufzeit;
(e) die zustindigen iibernehmenden Behorden;

(f) die konkrete Rechtsvorschrift des iibertragenden Mitgliedstaats, die fiir das
gemeinsame Projekt gelten soll;

(g) den Vorschlag fir die Ad-hoc-Regelung, wenn im Rechtsrahmen des
iibertragenden Mitgliedstaats keine geeigneten Rechtsvorschriften existieren;

(h) die zusténdigen iibertragenden Behdrden;

(i) die Behorden des fiir die Durchfiihrung und Uberwachung zustéindigen
tibernehmenden Mitgliedstaats;

(j)  die Behorden des zusténdigen iibertragenden Mitgliedstaats, die gemeinsam fiir
die Durchfiihrung und Uberwachung benannt werden sollen;

(k) das Datum ihres Inkrafttretens.

Das in Buchstabe k genannte Datum des Inkrafttretens ist entweder das Datum der
Unterzeichnung  durch  die  letzte der beiden  grenziibergreifenden
Koordinierungsstellen oder zustindigen Behorden oder das Datum, an dem der
Entwurf dem Initiator ibermittelt wurde.

Neben den in Absatz 1 aufgefiihrten Elementen muss der Entwurf der Verpflichtung
auch den Geltungsbeginn enthalten, der

(a) dem Datum ihres Inkrafttretens entsprechen kann;
(b) rickwirkend festgelegt werden kann;
(¢) aufein Datum in der Zukunft festgelegt werden kann.

Neben den in Absatz 1 aufgefiihrten Elementen muss der Entwurf der Erklarung
auch eine formliche Festlegung der Daten enthalten, bis zu denen jede zustindige
iibernehmende Behorde dem jeweiligen Legislativorgan einen formlichen Vorschlag
zur entsprechenden Anderung der nationalen Rechtsvorschriften vorlegt.

Das in Unterabsatz 1 genannte Datum darf hochstens zwolf Monate nach der
Unterzeichnung der Erklarung liegen.

Artikel 15
Ubermittlung des Entwurfs der Verpflichtung oder Erklirung

Nachdem die zustindige iibernehmende Behorde den Entwurf der Verpflichtung
bzw. der Erkldrung ausgearbeitet hat, iibermittelt sie diesen Entwurf der zustindigen
grenziibergreifenden Koordinierungsstelle des iibernehmenden Mitgliedstaats:

(a) innerhalb von héchstens drei Monaten nach Ubermittlung der Informationen
geméil Artikel 10 Absatz 2 oder Artikel 12 Absédtze 1 und 2;

(b) innerhalb von hochstens acht Monaten gemél Artikel 12 Absidtze 4 und 5.
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Nachdem die =zustindige grenziibergreifende  Koordinierungsstelle  des
tibernehmenden Mitgliedstaats den Entwurf der Verpflichtung bzw. der Erklarung
ausgearbeitet hat oder nachdem sie den Entwurf von der zusténdigen {ibernehmenden
Behorde erhalten hat, libermittelt sie diesen Entwurf innerhalb der in Absatz 1
Buchstabena oder b genannten Fristen der zustidndigen grenziibergreifenden
Koordinierungsstelle des iibertragenden Mitgliedstaats.

In beiden Féllen wird dem Initiator eine Kopie zur Information tibermittelt.

Artikel 16

Aufgaben des iibertragenden Mitgliedstaats beim Abschluss und bei der Unterzeichnung

der Verpflichtung bzw. bei der Unterzeichnung der Erklirung

Die zustindige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibertragenden
Mitgliedstaats priift den Entwurf der gemif Artikel 15 iibermittelten Verpflichtung
bzw. Erklarung und ergreift innerhalb von hochstens drei Monaten nach Eingang des
Entwurfs und nach Riicksprache mit den zustindigen iibertragenden Behorden eine
oder mehrere der folgenden Mallnahmen:

(a) Zustimmung zum Entwurf der Verpflichtung bzw. Erkldrung, Unterzeichnung
von zwei Originalausfertigungen und Riicksendung einer Originalausfertigung
an die zustindige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibernehmenden
Mitgliedstaats;

(b) Zustimmung zum Entwurf der Verpflichtung bzw. Erkldrung, nach der
Berichtigung oder Ergédnzung der in Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben f und h
genannten Informationen, Unterzeichnung von zwei Originalausfertigungen
des iberarbeiteten Entwurfs der Verpflichtung bzw. Erklirung und
Riicksendung einer Originalausfertigung an die zustdndige grenziibergreifende
Koordinierungsstelle des iibernehmenden Mitgliedstaats;

(c) Verweigerung der Unterzeichnung des Entwurfs der Verpflichtung bzw.
Erklirung und Ubermittlung einer ausfiihrlichen Begriindung an die zustindige
grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibernehmenden Mitgliedstaats;

(d) Verweigerung der Unterzeichnung des Entwurfs der Verpflichtung bzw. der
Erkldrung und Riicksendung des Entwurfs, der hinsichtlich der in Artikel 14
Absatz 1 Buchstabenc, d und gegebenenfalls Buchstabe g genannten
Informationen sowie bei der Verpflichtung hinsichtlich der in Artikel 14
Absatz 2 genannten Informationen gedndert wurde, an die zustindige
grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibernehmenden Mitgliedstaats
zusammen mit einer Begriindung der Anderungen.

In Mitgliedstaaten, in denen die zustidndige libertragende Behdrde eine Verpflichtung
oder Erkldrung unterzeichnet, {ibermittelt die zustindige grenziibergreifende
Koordinierungsstelle des iibertragenden Mitgliedstaats gemil3 Absatz 1 Buchstaben a
und b die beiden von der zustindigen iibertragenden Behorde unterzeichneten
Originalausfertigungen.

Wenn der iibertragende Mitgliedstaat sich gemdl Absatz 1 Buchstaben a oder b
einverstanden erklért, eine Verpflichtung oder Erklarung zu unterzeichnen, bestitigt
oder verneint er auBlerdem explizit, dass die zustdndigen Behorden, die geméif
Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe j gemeinsam fiir die Durchfithrung und Uberwachung
der Verpflichtung bzw. der Erkldrung benannt werden sollen, diese im
Anwendungsgebiet durchzufiihrenden Aufgaben libernehmen sollen.
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Artikel 17

Aufgaben des iibernehmenden Mitgliedstaats beim Abschluss und bei der Unterzeichnung

der Verpflichtung bzw. bei der Unterzeichnung der Erklirung

Die zustindige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des {ibernehmenden
Mitgliedstaats priift die Antwort der =zustindigen grenziibergreifenden
Koordinierungsstelle des iibertragenden Mitgliedstaats und ergreift innerhalb von
hochstens einem Monat nach deren Eingang eine oder mehrere der folgenden
MafBnahmen, die der zustindigen iibertragenden Behorde schriftlich mitzuteilen sind:

(@) im Fall von Absatz2 Buchstabe a Fertigstellung der Verpflichtung bzw.
Erklarung, Unterzeichnung von zwei Originalausfertigungen und Riicksendung
einer  Originalausfertigung an die zustindige grenziibergreifende
Koordinierungsstelle des tibertragenden Mitgliedstaats zur Unterzeichnung;

(b) im Fall von Absatz 2 Buchstabe b entsprechende Anderung der Verpflichtung
bzw. Erklarung hinsichtlich der Informationen im Entwurf der Verpflichtung
bzw. Erkldrung zu Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben f und h, Fertigstellung der
Verpflichtung bzw. Erklirung, Unterzeichnung von zwei
Originalausfertigungen und Riicksendung einer Originalausfertigung an die
zustindige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des {ibertragenden
Mitgliedstaats zur Unterzeichnung;

(c) im Fall von Absatz2 Buchstabe c, Unterrichtung des Initiators und der
Kommission unter Beifligung der Begriindung der zustdndigen iibertragenden
Behorde;

(d) im Fall von Absatz2 Buchstabe d, Priifung der Anderungen und weiteres
Vorgehen gemdll Buchstabe b oder Einleitung eines zweiten Verfahrens nach
Artikel 9 sowie unter Angabe der Griinde, weshalb einige oder alle
Anderungen von der zustindigen iibernehmenden Behdrde nicht akzeptiert
werden konnten.

Nach Eingang der Verpflichtung bzw. Erklirung, die in den Féllen von Absatz 1
Buchstabena oder b ebenfalls von der zustindigen grenziibergreifenden
Koordinierungsstelle oder der zustindigen iibertragenden Behorde unterzeichnet
wurden, oder bei einer positiven Reaktion der zustdndigen grenziibergreifenden
Koordinierungsstelle des iibertragenden Mitgliedstaats im Zuge des zweiten
Verfahrens geméll Absatz 1 Buchstabe d ergreift die zustindige grenziibergreifende
Koordinierungsstelle des ibernehmenden Mitgliedstaats folgende MaB3nahmen:

(a) Ubermittlung der endgiiltigen Verpflichtung bzw. Erklirung an den Initiator;

(b) Ubermittlung der zweiten Originalausfertigung an die zustéindige
grenziibergreifende Koordinierungsstelle des libertragenden Mitgliedstaats;

(c) Ubermittlung einer Kopie an alle zustindigen iibernehmenden Behorden;
(d) Ubermittlung einer Kopie an die Koordinierungsstelle auf Unionsebene und

(e) Ersuchen des im  iibernechmenden  Mitgliedstaat  fiir  amtliche
Veroffentlichungen  zustdndigen Dienstes um  Verdffentlichung  der
Verpflichtung bzw. Erklarung.
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KAPITEL III

Umsetzung und Uberwachung von Verpflichtungen und

Erkliarungen

Artikel 18
Umsetzung der Verpflichtung

Den in Artikel 17 Absatz2 Buchstabe ¢ genannten und an alle betroffenen
zustdndigen iibernehmenden Behorden iibermittelten Informationen wird auch ein
Zeitplan  beigefiigt, dem zufolge jede dieser Behorden gegebenenfalls
Verwaltungsakte, die gemil geltendem Recht in Bezug auf das gemeinsame Projekt
erlassen wurden, dndert und alle fiir die Anwendung der Verpflichtung auf das
gemeinsame  Projekt  erforderlichen = Verwaltungsakte erldsst, um die
Rechtsvorschriften des iibertragenden Mitgliedstaats oder eine Ad-hoc-Regelung auf
das Projekt anzuwenden.

Eine Kopie des Zeitplans wird der nationalen und gegebenenfalls der regionalen
grenziibergreifenden Koordinierungsstelle des {ibernehmenden Mitgliedstaats
iibermittelt.

Verwaltungsakte gemiB Absatz 1 werden in Ubereinstimmung mit dem fiir solche
Verwaltungsakte geltenden nationalen Recht erlassen und dem Initiator,
insbesondere der offentlichen oder privaten fiir die Initiierung bzw. die Initiierung
und Durchfiihrung eines gemeinsamen Projekts zustdndigen Stelle, iibermittelt.

Sobald alle Verwaltungsakte in Bezug auf ein bestimmtes gemeinsames Projekt
erlassen wurden, unterrichtet die grenziibergreifende Koordinierungsstelle des
iibernehmenden Mitgliedstaats die grenziibergreifende Koordinierungsstelle des
iibertragenden Mitgliedstaats und die Koordinierungsstelle auf Unionsebene.

Die grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibertragenden Mitgliedstaats
unterrichtet gegebenenfalls die zustdndigen libertragenden Behorden.

Artikel 19
Umsetzung der Erklirung

Jede in einer Erkldrung gemiB Artikel 14 Absatz 3 aufgefiihrte zustdndige
tibernehmende Behorde reicht bis zum in der unterzeichneten Erkldrung festgelegten
Datum einen formlichen Vorschlag bei dem jeweiligen Legislativorgan ein, damit die
nationalen Rechtsvorschriften entsprechend geindert werden.

Falls das in der unterzeichneten Erkldrung festgelegte Datum nicht eingehalten
werden kann, insbesondere aufgrund anstehender Wahlen des zustéindigen
Legislativorgans, unterrichtet die zustdndige iibernehmende Behorde den Initiator
sowie die zustindige grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibernehmenden
und des iibertragenden Mitgliedstaats schriftlich hiervon.

Sobald dem jeweiligen Legislativorgan ein formlicher Vorschlag unterbreitet wurde,
ibermittelt die zustindige iibernehmende Behdrde dem Initiator sowie der
zustindigen grenziibergreifenden Koordinierungsstelle des libernehmenden und des
iibertragenden Mitgliedstaats schriftlich aktualisierte Informationen iiber die
Uberwachung im jeweiligen Legislativorgan, und zwar alle sechs Monate ab dem
Datum der formlichen Unterbreitung.
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4. Nach dem Inkrafttreten des Anderungsrechtsakts und/oder seiner Verdffentlichung
im Amtsblatt dndert jede zustindige iibernehmende Behorde alle gemiB3 dem
geltenden nationalen Recht im Hinblick auf das gemeinsame Projekt erlassenen
Verwaltungsakte und erldsst alle Verwaltungsakte, die fiir die Anwendung der
gednderten Rechtsvorschriften auf das gemeinsame Projekt erforderlich sind.

Verwaltungsakte gemiB Absatz 4 werden in Ubereinstimmung mit dem fiir solche
Verwaltungsakte geltenden nationalen Recht erlassen und dem Initiator gemeldet,
insbesondere wenn der Initiator eine 6ffentliche oder private fiir die Initiierung bzw.
die Initiierung und Durchfiihrung eines gemeinsamen Projekts zustdndige Stelle ist.

Sobald alle Verwaltungsakte in Bezug auf ein bestimmtes gemeinsames Projekt
erlassen wurden, unterrichtet die grenziibergreifende Koordinierungsstelle des
tibernehmenden Mitgliedstaats die grenziibergreifende Koordinierungsstelle des
iibertragenden Mitgliedstaats und die Koordinierungsstelle auf Unionsebene.

Die grenziibergreifende Koordinierungsstelle des iibertragenden Mitgliedstaats
unterrichtet gegebenenfalls die zustdndigen iibertragenden Behorden.

Artikel 20
Uberwachung von Verpflichtungen und Erklirungen

Auf der Grundlage der in Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 19 Absatz 4 genannten
Verwaltungsakte entscheiden der ibernehmende und der {ibertragende Mitgliedstaat,
ob die Behorden des {libertragenden Mitgliedstaats, vor allem aufgrund ihrer
Sachkenntnis der iibertragenen Rechtsvorschriften, oder die Behorden des
ibernehmenden Mitgliedstaats mit der Uberwachung der Anwendung einer
Verpflichtung oder des geméiB einer Erklirung geénderten nationalen Rechts
beauftragt werden.

Wenn die Behdrden des iibertragenden Mitgliedstaats mit der Uberwachung der
Anwendung der ilibertragenen Rechtsvorschriften beauftragt werden, entscheidet der
tibernehmende  Mitgliedstaat im  Einvernehmen mit den iibertragenden
Mitgliedstaaten, ob die Behdrden des iibertragenden Mitgliedstaats in Bezug auf die
Adressaten der Uberwachungsaufgaben im Auftrag und im Namen der Behorden des
iibernehmenden Mitgliedstaats oder im Auftrag, aber in ihrem eigenen Namen
handeln.

KAPITEL IV )
Rechtlicher Schutz gegen die Anwendung und Uberwachung von
Verpflichtungen und Erklirungen

Artikel 21
Rechtlicher Schutz gegen die Anwendung einer Verpflichtung oder Erklirung

Personen, die in dem von einer Verpflichtung oder Erklirung betroffenen Gebiet
wohnhaft sind bzw. zwar nicht in diesem Gebiet wohnhaft sind, aber Nutzer einer in
diesem Gebiet erbrachten Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
sind (im Folgenden ,,in der grenziibergreifenden Region wohnhafte Person®), und die
sich durch die Handlungen oder Unterlassungen aufgrund der Anwendung einer
Rechtsvorschrift eines iibertragenden Mitgliedstaats im Rahmen einer Verpflichtung
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oder Erkldrung in ihren Rechten verletzt fithlen, haben das Recht, bei den Gerichten
des iibernehmenden Mitgliedstaats Rechtsmittel einzulegen.

Fiir Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte, die gemiB3 Artikel 18 Absatz3 und
Artikel 19 Absatz 5 erlassen wurden, sind jedoch ausschlieBlich die Gerichte des
Mitgliedstaats zustdndig, dessen Behorden den Verwaltungsakt erlassen haben.

Durch diese Verordnung wird niemand daran gehindert, seine nationalen
verfassungsméafigen Rechte auszuiiben, um gegen Behorden, die Vertragsparteien
einer Verpflichtung sind, Rechtsmittel einzulegen in Bezug auf

(a) Verwaltungsentscheidungen, die gemilBl einer Verpflichtung durchgefiihrte
Tatigkeiten betreffen,

(b) Zugang zu Dienstleistungen in seiner eigenen Sprache und
(c) Zugang zu Informationen.

In diesen Fillen sind die Gerichte des Mitgliedstaats zustindig, aus dessen
Verfassung das Recht auf Einlegung von Rechtsmitteln erwichst.

Artikel 22

Rechtlicher Schutz gegen die Uberwachung von Verpflichtungen oder Erklirungen

Wenn die zustindige iibertragende Behorde sich zur Uberwachung der Anwendung
der Rechtsvorschriften des iibertragenden Mitgliedstaats im jeweiligen Bereich bereit
erklart hat und in eigenem Namen gegentiber in der grenziibergreifenden Region des
libernehmenden Mitgliedstaats wohnhaften Personen handelt, sind die Gerichte des
Mitgliedstaats, in dem diese Personen ihren rechtméfigen Wohnsitz haben, fiir
Rechtsmittel aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen dieser Behdrde
zustindig.

Wenn die zustindige iibertragende Behorde sich zur Uberwachung der Anwendung
der Rechtsvorschriften des iibernechmenden Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet des
iibernehmenden Mitgliedstaats bereit erkldrt hat, aber nicht in eigenem Namen
gegeniiber in der grenziibergreifenden Region wohnhaften Personen handeln kann,
sind nur die Gerichte des libernechmenden Mitgliedstaats fiir Rechtsmittel aufgrund
von Handlungen oder Unterlassungen dieser Behorde zusténdig, und zwar auch fiir
Personen, die ihren rechtméfBigen Wohnsitz im iibertragenden Mitgliedstaat haben.

KAPITEL V
Schlussbestimmungen

Artikel 23
Ausschussverfahren

Die Kommission wird von dem nach Artikel 108 Absatz 1 der Verordnung (EU)
[new CPR] eingesetzten Koordinierungsausschusses fiir die Europédischen Struktur-
und Investitionsfonds unterstiitzt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.
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Artikel 24
Durchfiihrungsbestimmungen in den Mitgliedstaaten

1. Die Mitgliedstaaten treffen die fiir eine wirksame Anwendung dieser Verordnung
erforderlichen Vorkehrungen.

2. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum Geltungsbeginn dieser
Verordnung iiber alle gemif3 Absatz 1 angenommenen Bestimmungen.

3. Die Kommission verdffentlicht die von den Mitgliedstaaten {iibermittelten
Informationen.

Artikel 25
Berichterstattung

Die Kommission legt dem Europdischen Parlament, dem Rat und dem Ausschuss der
Regionen bis zum dd mm yyyy [i.e. the I*" of the month following the entry into force of this
Regulation + five years; to be filled in by the Publication Office] einen Bericht iiber die
Bewertung der Anwendung dieser Verordnung vor, die auf Indikatoren hinsichtlich ihrer
Wirksamkeit, ihrer Effizienz, ihrer Relevanz, ihres europdischen Mehrwerts und ihres
Vereinfachungsspielraums basiert.

Artikel 26
Inkrafitreten und Geltung

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem [the I*' of the month following the entry into force of this Regulation + one
year; to be filled in by the Publication Office].

Artikel 24 gilt jedoch ab dem [the I*' of the month following the entry into force of this
Regulation; to be filled in by the Publication Olffice].

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am [...]

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdsident

33

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Politikbereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität
	Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER RÜCKBLICKENDEN EVALUIERUNGEN, DER KONSULTATIONEN DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNGEN, GRUNDRECHTE
	• Rückblickende Evaluierungen/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Folgenabschätzung
	Es gibt zwei Möglichkeiten: eine Europäische grenzübergreifende Verpflichtung („Verpflichtung“) (die unmittelbar eine Ausnahme von den normalen Vorschriften ermöglicht) oder eine Europäische grenzübergreifende Erklärung („Erklärung“) (die Unterzeichne...
	• freiwillig bleiben: Die Mitgliedstaaten können sich für diesen Mechanismus entscheiden oder andere wirksame Mechanismen zur Überwindung rechtlicher Hindernisse in Grenzregionen anwenden;
	• den Schwerpunkt auf die Landgrenzen innerhalb der EU legen, aber den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, den Mechanismus auch auf die See- und Außengrenzen anzuwenden;
	• gemeinsame Projekte für Infrastrukturmaßnahmen abdecken, die Auswirkungen auf eine grenzübergreifende Region haben, oder auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die in einer grenzübergreifende Region erbracht werden;
	• Vereinfachung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Überwachungs-, Evaluierungs- und Berichterstattungsmodalitäten
	• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags


		2018-05-30T14:00:49+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



